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 EINLADUNG

Das geschäftsführende Präsidium des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes e.V. 
lädt hiermit zur Jahreshauptversammlung des Verbandes

am Samstag, den 22. März 2025, um 9.00 Uhr,
in das Aqualux Wellness- und Tagungshotel,

Ahornstraße 7, 36364 Bad Salzschlirf ein.

Tagesordnung

1. Eröffnung der Jahreshauptversammlung, Begrüßung, Anwesenheit
2. Feststellung der Stimmberechtigung, Protokollgenehmigung
3. Totenehrung
4. Bericht des Präsidenten
5. Bericht des Vizepräsidenten
6. Bericht des Zuchtwartes
7.Bericht des Obmanns für das Prüfungswesens
8. Bericht der Zuchtbuchführerin
9. Bericht der Leiterin der Zuchtbuchstelle
10. Bericht der Schatzmeisterin
11. Bericht des Obmanns für die Berichterstattung
12. Berichte der Beisitzer
13. Bericht der Kassenprüfer
14. Entlastung des Präsidiums
15. Haushaltsplan, Beratung und Beschlussfassung
16. Aufnahme JGV Dreiländereck
17. Beratung und Beschlussfassung zu den satzungsgemäß eingegangenen Anträgen
18. IKP 2025, Kleemann 2026, sowie IKP 2027
19. NAKP 2025 und NAKP 2027
20. Sonstiges/Wünsche

Am Samstag den 22. März findet ab 14 Uhr eine Schulung für Zuchtwarte und Züchter 
unter der Leitung von Marcel Krenz statt.

Für das geschäftsführende Präsidium des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes e.V.

 

Rudi Fisch, Präsident)

Einnahmen / Ausgaben 				       
Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge	 67.660,00 €
Beiträge Weltverband	 500,00 €
Zuchtrichterprüfung	 2.750,00 €
Versandkostenerstattung für KH-Blätter	 25.359,54 €
Prüfungsordnungen	 890,60 €
Lizenzen EDV	 585,50 €
Wechsegebühren betreuender Verein	 67,83 €
Investbeteiligung neue Klubs	 2.000,00 €
Aufnahmegebühr neuer Klubs	 250,00 €
Zinsen	 3.401,25 €

Aus Zweckbetrieb Zuchtbuchstelle:

Ahnentafeln und Zwingerschutzurkunden	 43.494,51 €
Transponder	 8.048,20 €
Zuchtbücher an DK-Klubs	 8.651,86 €
Erstattung Umsatzsteuer	 1.571,70 €

	Gesamt Einnahmen 2024:                                                                             167.230,99 €

Ausgaben:
Mitgliedsbeitrag VDH	 -11.153,00 €
Mitgliedsbeitrag JGHV	 -366,00 €

Produktion Kurzhaarblätter	 -25.816,17 €
Versand Kurzhaarblätter	 -26-849,98 €
DK-Nadeln und Pokale 	 -4.609,78 €
Buchhaltung Büro Sturm 	 -5.903,59 €
Reisekosten Präsidium 	 -5.730,80 €
Kosten HV und erw. Präsidiumssitzungen 	 -8.448,00 €
Kosten Rechnungsprüfer 	 -123,80 €
Kosten Zuchtrichterprüfung 	 -2.390,10 €
Finanzamt Kaufbeuren 	 -897,08 €
EDV Kosten TSI 	 -13.0712,89 €
Anzeigen in Jagdzeitschriften 	 -3.629,11 €
Werbung auf Messen, Flyer 	 -814,20 €
Haftpflichtversicherung für Präsidiumsmitglieder 	 -1.783,50 €
Gerichts- und Anwaltskosten 	 -7547,70 €
Unfallversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft 	 -466,46 €
Zuschuss an Führer und Richter bei ausländischen Prüfungen 	 - --,- €
Zuschuss Kleemann an Klubs 	 -3.000,00 €
Gebühren Kontoführung  	 -221,81 €	

Zweckbetrieb Zuchtbuchstelle:
Herstellung Ahnentafeln 	 -36.588,76 €
Herstellung, Druck und Versand Zuchtbuch 	 -8.749,88 €
Büromaterial + Kopien 	 -2.400,11 €
Porto 	 -2.536,82 €
Zwingerschutz VDH 	 -869,00 €
Transponder 	 -4.246,70 €

	Gesamt Ausgaben 2024:                                                                            -171.853,26 €

ERGEBNIS 2024:                                                                   	          -4.622,27 €
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Nur bei ausländischen Hunden sind der Nennung 
in Kopie beizufügen:

• 	 Die Ahnentafel des gemeldeten Hundes,
• 	 Die Prüfungsbescheinigungen (Zensurenblätter) 
	 aller vorausgegangenen Prüfungen und Zuchtschauen, 
•	 Nennungen, bei denen diese Nachweise nicht mit deut-
	 scher Übersetzung beigefügt sind, werden nicht 
	 bearbeitet. Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. 
	 Der Verband behält sich die Entscheidung vor.

Impfungen und Gesundheitszeugnis:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Zulas-
sung zur Prüfung der Nachweis über eine nach den veterinärpo-
lizeilichen Bestimmungen wirksame Tollwutschutzimpfung des 
Hundes vorgelegt werden muss. 

Nennungsschluss: 01. Juli 2025
Nachnennungen können nicht angenommen werden.

Nenngeld: 240 €
Nenngelder bitte spesenfrei auf das Konto
IBAN Nr.: DE98 5519 0000 0791 8910 21 - BIC: MVBMDE55 
überweisen. Kontoinhaber: A. Thomschke/DK Verband

Das Nenngeld muss spätestens zum Nennschluss einbezahlt 
sein. Nennungen mit verspäteter Nenngeldzahlung werden 
nicht berücksichtigt. 

Prüfungsbestimmungen: 
Geprüft wird nach der gültigen Fassung der PO für 
die Internationale Kurzhaarprüfung.

Prüfungsorganisation und Prüfungsleitung:
Andreas Thomschke, Ueberauerstrasse 39, 64354 Reinheim
Mobil: 0177 2899373 * E-Mail: a.thomschke@web.de oder 
thomschke@dk-verband.de

Örtliche Organisation und örtliche Prüfungsleitung:
Rudolf Fisch, Pfarrer-Raab-Str. 7, 94447 Plattling

Prüfungsbüro und Standquartier:
Erlebnisgastronomie Angerpoint Donaucenter GmbH
Donau-Gewerbepark 24, 94486 Osterhofen
Telefon: +49 9932 409040, E-Mail: info@schubert-donaucenter.de 
Homepage: www.schubert-donaucenter.de

Zimmervermittlung:
Unter https://dkniederbayern.de/ikp-2025.html finden Sie 
Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Privatvermieter im Umkreis 
von Osterhofen.

A U S S C H R E I B U N G

30. Internationale
Kurzhaar-Prüfung

vom 02.Oktober bis 05.Oktober 2025 
in Osterhofen / Niederbayern

Der Verein Deutsch – Kurzhaar Niederbayern e.V.  hat sich freund-
licherweise bereit erklärt, die 30. Internationale Kurzhaar-Prüfung 
auszurichten.Der Deutsch-Kurzhaar-Verband e. V. als Ver-
anstalter und der ausrichtende DK-Klub Niederbayern e.V. 
laden alle Kurzhaar-Freunde herzlich zur Teilnahme ein.
Zu dieser Prüfung können alle Hunde gemeldet werden, die im 
Zuchtbuch Deutsch-Kurzhaar eingetragen sind und nachstehen-
de Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Die Führer müssen im 
Besitz eines gültigen Jagdscheines sein.

Zulassungsbedingungen:
Die Prüfung ist offen für alle in deutschen und ausländisch
Zuchtbüchern eingetragenen Deutsch Kurzhaar-Vorstehhunde
Die Hunde müssen 
1.  eine VGP bestanden haben, 
2. auf zwei verschiedenen der nachstehend aufgeführten Prüfun-

gen Derby, Solms oder AZP und VGP mindestens zwei
	 1. Preise errungen haben,  
3. einen Formwert von mindestens ,,SG“ erhalten haben.

Anstelle der Herbstzuchtprüfung Solms wird auch die HZP des 
JGHV unter Vorlage des Prüfungszeugnisses anerkannt, wenn 
in allen Fächern Leistungen nachgewiesen werden, die einem 1. 
Preis bei Solms (sehr gute Leistungen = 9 bis 11 Punkte (ohne 
Einwirkung) entsprechen. Hunde, die auf den vorgenannten 
Prüfungen (Solms, AZP, HZP und VGP) aufgrund bestehender 
Ausnahmeregelungen die Wasserarbeit ohne das Fach „Verlo-
renbringen aus der Deckung“ (Teilprüfung) bestanden haben, 
müssen zusätzlich das Leistungszeichen „VBR-E“ mit dem 
Prädikat „sehr gut“ nachweisen. Der Nachweis VBR-E wird für 

Hunde aus EU-Ländern nur anerkannt, wenn er im Rahmen 
der Europäischen Vogelschutzrichtlinie innerhalb der länder-
spezifischen Jagdzeiten auf Wasserwild und außerhalb von 
Brut- und Setzzeiten erbracht wurde. Hunde, bei denen auf 
vorausgegangenen Prüfungen Schussempfindlichkeiten oder 
andere Wesensschwächen festgestellt wurden, können nicht 
zugelassen werden.

Ausländische Hunde, die in einem anerkannten ausländischen 
Zuchtbuch eingetragen sind, können unter der Voraussetzung, 
dass sie die vorstehend geforderten bzw. vergleichbaren Bedin-
gungen erfüllen, durch Beschluss des Präsidiums zur Prüfung 
zugelassen werden.

Nennungen:
Die Nennungen sind über die Klubvorsitzenden an den Obmann 
für das Prüfungswesen Herrn Andreas Thomschke, Ueberauer 
Str. 39, 64354 Reinheim zu richten. 
Bitte gleichzeitig ein Foto des Hundes per eMail schicken 
(möglichst in jpg-Format), E-Mail: a.thomschke@web.de

Es werden nur vollständig ausgefüllte Nennungen ein-schließ-
lich Mail-Adresse per Post mit Unterschrift des Anmeldenden 
auf dem aktuellen Nennformular des DK Verbandes akzeptiert. 
Keine E-Mails und Faxe. Die Nennungen sind vollständig, digital 
oder mit Schreibmaschine auszufüllen. Bei allen Nennungen 
ist eine Kopie des für den Zeitpunkt der 30.IKP gültigen Jagd-
scheins mitzuschicken. Handschriftlich ausgefüllte Nennungen 
oder bei denen die Kopie des Jagdscheines fehlt, werden nicht 
berücksichtig.

Voraussichtliche Programmfolge:

Donnerstag, den 02. Oktober 2025
9.00 - 11.30 Uhr    	Anmeldung im Prüfungsbüro
                              	 Auslosung der Gruppen
13.00 - 14.00 Uh	 Begrüßung
14.00 - 17.00 Uhr	 Formwertbeurteilung der Hunde 
18.00 Uhr 	 Richterbesprechung und Preis-
	 verteilung Formwertbeurteilung

Freitag, den 03. Oktober 2024
7.00 Uhr	 Treffen an den Stützpunkten 
                            	 zur Abfahrt in die Reviere
7.30 - 17.00 Uhr 	 Prüfung in den Feld- und 
	 Wasserrevieren
8.30 Uhr 	 Abfahrt Begleitprogramm
20.00 Uhr	 Sitzung DK Weltverband

Samstag, den 04. Oktober 2025
8.00 - 11.30 Uhr 	 Bei Bedarf: Prüfung in den Feld- 
	 und Wasserrevieren, anschließend 
	 Abgabe der Prüfungsergebnisse
14.30 - 16.00 Uhr	 Vorstellung des besten Hundes 
	 jeder Gruppe bzw. aller Hunde mit 	
	 voller Punktzahl.
17.30 	 Hubertusmesse in der Asam-
	 basilika Altenmarkt
19.00 Uhr 	 Festabend mit Preisverteilung

Sonntag, den 05. Oktober 2025
	 individuelle Rückreise

VORAUSSICHTLICHE PROGRAMMFOLGE



3Kurzhaar Blätter 01.2025www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

2 Kurzhaar Blätter 01.2025 www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

6 7

30. Internationale 
Kurzhaar-Prüfung 2025

vom 02.bis 05.Oktober 2025 in Osterhofen/Niederbayern

Bedingungen für die Nennungen der Hunde und für Richter 
zur 30. IKP Osterhofen

Nennungen
• Die Nennungen sind über die Klubvorsitzenden und von die-

sen unterschrieben an den Obmann für das Prüfungswesen 
Herrn Andreas Thomschke, Ueberauer Str. 39, 64354 Rein-
heim zu richten.

• Bitte gleichzeitig ein Foto des Hundes per eMail schicken 
(möglichst in jpg-Format), E-Mail: a.thomschke@web.de

• Es werden nur vollständig ausgefüllte Nennungen einschließ-
lich Mail-Adresse per Post mit Unterschrift des Anmelden-
den auf dem aktuellen Nennformular des DK Verbandes 
akzeptiert. Keine E-Mails oder Telefax. Die Nennungen sind 
vollständig, digital oder mit Schreibmaschine auszufüllen. 
Insbesondere ist die DGStB Nr. auf dem Nennformular ein-
zutragen.

• Bei allen Nennungen ist eine Kopie des für den Zeitpunkt 
der 30. IKP gültigen Jagdscheins mitzuschicken. Der Jagd-
schein ist bei Prüfungsbeginn im Original vorzuweisen.

• Handschriftlich ausgefüllte Nennungen oder Nennungen 
bei denen die Kopie des Jagdscheines fehlt, werden nicht 
berücksichtigt.

• Bei ausländischen Hunden sind der Nennung in Kopie beizu-
fügen: Die Ahnentafel des gemeldeten Hundes, die Prüfungs-
bescheinigungen (Zensurenblätter) aller vorausgegangenen 
Prüfungen und Zuchtschauen. Nennungen, bei denen diese 
Nachweise nicht mit deutscher Übersetzung beigefügt sind, 
werden nicht berücksichtigt. 

• Das Nenngeld muss spätestens zum Nennschluss einbe-
zahlt sein. Nennungen mit verspäteter Nenngeldzahlung 
werden nicht berücksichtigt.

• Der Eigentümer des Hundes muss Mitglied eines dem DK Ver-
band oder dem Weltverband angeschlossenen Vereins sein.

Nennungen der Richter 
• Die Klubs benennen besonders erfahrene Richter aus ihrem 

Bereich. Die endgültige Bestellung der Leistungs- und Spezi-
alzuchtrichter obliegt der Prüfungsleitung/ Verband.

• Die Anmeldungen der Richter zur 30. IKP werden nur auf 
dem aktuellen Nennformular des DK Verbandes akzeptiert. 
Neben der Adresse sind insbesondere die Mail-Adresse und 
die RichterNr. des JGHV anzugeben. Ferner ist es Aufgabe 
des Vorsitzenden/Vereins den Richterstatus gem. Richterli-
ste des JGHV zu prüfen. Ruhende Richter können auf Grund 
der Tatsache das bei der IKP die lebende Ente geprüft wird, 
nicht zugelassen werden.

• Auf dem Nennformular ist durch den Vorsitzenden/ Verein 
zu vermerken welche Richter als Obmann eingesetzt werden 
können und wie oft diese schon auf IKP oder Dr, Kleemann 
Prüfungen geführt haben. 

• Bei der Nennung von Richtern ist durch die Vereine darauf zu 
achten, dass Verbandsrichter aus Vereinen die dem Deutsch-
Kurzhaar Verband oder dem Deutsch-Kurzhaar Weltverband 
angeschlossen sind, benannt werden. 

• Es wird an der früheren Vereinbarung des Deutsch-Kurzhaar 
Verbandes festgehalten, dass pro 2 gemeldeter Hunde eines 
Vereins ein Richter vom Verein zu melden ist. 

• Den Richtern sind die Auslagen von den Vereinen, die sie 
benannt haben und, soweit sie vom Verband benannt sind, 
von diesen zu erstatten.

• Der ausrichtende Klub Niederbayern bittet bei der Nennung 
der Richter zur

• 30. IKP um Angabe, welche Richter und in welcher Anzahl, 
beim Festabend am Essen teilnehmen werden. Es wird 
darum gebeten, pro Person/Essen einen Betrag in Höhe 
von 25,00 € durch den meldenden Klub unter Angabe des 
Richternamens parallel zur Nennung an den Prüfungsleiter 
der 30. IKP, auf das Konto des Klubs Niederbayern: IBAN: 
DE39 7415 0000 0430 0515 32, Sparkasse Degendorf, BIC: 
BYLADEM1DEG: zu überweisen.

• Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausfall eines benannten 
Richters zur 30. IKP von Seiten des gemeldeten Vereins, ein 
Ersatzrichter zu benennen ist.

Warum ein Zuchtbuch und noch 
dazu in gebundener Form?

Immer wieder werde ich in Gesprächen gefragt: „Warum hält 
der Verband an der Papierform des Zuchtbuches fest?“ Das 
ist doch in der heutigen digitalen Zeit nicht mehr angebracht! 
Nun ja, ich hoffe nicht, dass ich zur aussterbenden Spezies 
der „Bücherleser“ gehöre. Es gibt vielfältige Gründe für das 
Buch in Papierform.

Warum ein Zuchtbuch?

Das Zuchtbuch ist ein wichtiges Instrument in der Deutsch-
Kurzhaarzucht und erfüllt mehrere wesentliche Funktionen:

Nachverfolgbarkeit: Es ermöglicht die lückenlose Dokumen-
tation der Abstammung von Deutsch-Kurzhaar. Dies ist ent-
scheidend, um die genetische Herkunft und die Zuchtlinien 
nachvollziehen zu können.
Gesundheitsmanagement: Durch die Erfassung von Gesund-
heitsdaten und Zuchtleistungen können Züchter Probleme 
frühzeitig erkennen und gezielte Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Tiergesundheit ergreifen.
Zuchtzielverwirklichung: Ein Zuchtbuch hilft Züchtern, ihre 
Zuchtziele zu definieren und zu verfolgen. Es ermöglicht die 
Auswahl geeigneter Zuchtpartner, um erwünschte Merkmale 
zu fördern.
Qualitätssicherung: Die Dokumentation von Zucht- und 
Leistungsdaten trägt dazu bei, die Qualität der gezüchteten 
Deutsch-Kurzhaar zu sichern und zu verbessern. Dies ist be-
sonders wichtig in der Rassezucht.
Transparenz und Vertrauen: Ein Zuchtbuch schafft Trans-
parenz für Käufer und Interessierte. Es erhöht das Vertrauen 
in die Zucht und die Qualität des Deutsch-Kurzhaar, da alle 
relevanten Informationen leicht zugänglich sind.
Rasseerhalt und -entwicklung: Das Zuchtbuch hat dazu bei-
getragen, dass bei Deutsch-Kurzhaar die genetische Vielfalt 
erhalten blieb und sich die Rasse seit Jahrzehnten vom Hüh-
nerhund zum Vollgebrauchshund weiterentwickelt hat.

Warum das Zuchtbuch in Papierform?

Haptisches Erlebnis: Das Blättern durch die Seiten und das 
Halten eines Buches in der Hand bietet ein taktiles Erlebnis, 
das viele Menschen als angenehm empfinden.
Keine Bildschirmzeit: Physische Bücher ermöglichen das Le-
sen ohne die Belastung durch Bildschirme, was besonders 
vorteilhaft für die Augen ist und die Bildschirmzeit reduziert.
Konzentration und Fokussierung: Bücher fördern oft eine tie-
fere Konzentration, da sie weniger Ablenkungen bieten als 
digitale Geräte, die häufig Benachrichtigungen und andere 
Störungen haben.
Langfristige Verfügbarkeit: Bücher sind unabhängig von 
Technologie. Sie benötigen keine Software-Updates oder 

spezielle Geräte und sind auch ohne Strom verfügbar.
Einfachheit der Nutzung: Physische Bücher sind einfach zu 
benutzen – man öffnet sie und liest. Es sind keine techni-
schen Kenntnisse erforderlich.
Ästhetik und Sammlerwert: Viele Menschen schätzen die 
Ästhetik von Büchern und sammeln sie. Ein gut gestaltetes 
Buch kann ein schönes Element in einem Raum sein.
Markieren und Notizen: Das Anbringen von Lesezeichen, das 
Unterstreichen oder das Schreiben von Notizen in den Rand 
ist für viele Leser eine persönliche und effektive Methode, um 
wichtige Informationen festzuhalten.
Weniger Ablenkungen: Ein gedrucktes Buch bietet eine un-
terbrechungsfreie Leseerfahrung, während digitale Geräte oft 
durch Benachrichtigungen und andere Apps ablenken können.
Erinnerungswert: Studien haben gezeigt, dass Menschen 
Informationen aus gedruckten Materialien besser behalten 
können als aus digitalen Formaten, was das Lernen und Ver-
stehen fördert.
Teilen und Verschenken: Physische Bücher können leicht 
weitergegeben oder verschenkt werden, was den Austausch 
von Ideen und Wissen fördert.

Nehmen Sie sich bitte Zeit, um in unserem Zuchtbuch zu 
lesen. Die Zeit ist nicht vertan! Es gibt viele Gelegenheiten 
dazu! Lesen baut Stress ab, fördert Entspannung und Sie 
bekommen einen vertieften Einblick in das Zuchtgeschehen 
Deutsch-Kurzhaar!
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Ausschreibung Donaupokal
vom 10. bis 12. Oktober 2025 in der Slowakei

Nennungen über den Präsidenten des DK-Verbandes, Herrn Rudi Fisch

Ausschreibung

Nordamerikanische Kurzhaarprüfung 
vom 31.10. bis 02.11.2025 in Pierre South Dakota

Die Continental Deutsch-Kurzhaar Association (CDKA) hat sich freundlicher-
weise bereit erklärt, die Nordamerikanische Kurzhaarprüfung auszurichten. 
Der Deutsch-Kurzhaar-Verband e. V. als Veranstalter und die Continental 
Deutsch-Kurzhaar Association (CDKA) laden alle Kurzhaar-Freunde herz-
lich zur Teilnahme ein.  
Zu dieser Prüfung können alle Hunde gemeldet werden, die im Zuchtbuch 
Deutsch-Kurzhaar eingetragen sind und nachstehende Zulassungsvorausset-
zungen erfüllen. Die Führer müssen im Besitz eines gültigen Jagdscheins / 
einer Jagdkarte sein.  
Zulassungsvoraussetzungen: (PO NAKP, Abs. 2 in Verb. mit Abschnitt II - 
§ 2 PO Internationale Kurzhaar-Prüfung -IKP-)   
Die Prüfung ist offen für alle in deutschen und ausländischen Zuchtbüchern 
eingetragenen Deutsch Kurzhaar-Vorstehhunde. Die Hunde müssen  
a) auf zwei verschiedenen der nachstehend aufgeführten Prüfungen Derby, 
Solms oder AZP und VGP mindestens zwei 1. Preise erzielt haben, wobei für 
jede Prüfung eine einmalige Wiederholung zulässig ist, b) einen Formwert von 
mindestens „SG“ erhalten haben, c)  eine VGP bestanden haben.  
Anstelle der Herbstzuchtprüfung Solms wird auch die Verbands-Herbstzucht-
prüfung (HZP) des Jagdgebrauchshundverbands anerkannt, wenn in allen 
Fächern Leistungen nachgewiesen werden, die einem 1. Preis bei Solms (sehr 
gute Leistungen = 9 bis 11 Punkte bei der HZP) entsprechen. 
Hunde, die auf den vorgenannten Prüfungen (Solms, AZP, HZP und VGP) 
aufgrund bestehender Ausnahmeregelungen die Wasserarbeit ohne das 
Fach „Verlorenbringen aus der Deckung“ (Teilprüfung) bestanden haben, 
oder die in diesem Fach nur eine schlechtere Note als „sehr gut“ erhalten 
haben, müssen zusätzlich das Leistungszeichen „VBR-E“ mit dem Prädikat 
„sehr gut“ nachweisen.  
Hunde, bei denen auf vorausgegangenen Prüfungen Schussempfindlichkeit 
oder andere Wesensschwächen festgestellt wurden, können nicht zugelassen 
werden. Für ausländische Hunde gelten entsprechend vergleichbare Voraus-
setzungen. Prüfungsnachweise von ausländischen Hunde sind in deutscher 
Übersetzung einzureichen.  
Die Zulassungsbedingungen müssen am Tag der Nennung erfüllt sein.  
Hinweis: Bei dieser Prüfung werden hohe Anforderungen gestellt. Es sollen 
nur gründlich durchgearbeitete Hunde vorgestellt werden, welche die ver-
langten Vorprüfungen mit sehr guten Erfolgen bestanden und hinreichen-
de Jagdpraxis aufzuweisen haben. Die Anforderungen sollen das übliche 
Solms-Niveau erheblich übertreffen.  
Nennungen: Die Nennungen sind über die Klubvorsitzenden an den Obmann 
für das Prüfungswesen, Herrn Andreas Thomschke, Ueberauerstrasse 39 in 
64354 Reinheim zu richten.   
Bitte gleichzeitig ein Foto des Hundes per eMail schicken (möglichst in 
jpg-Format), eMail: thomschke@dk-verband.de  
Nennungen per Email mit Unterschrift des Anmeldenden werden akzeptiert. 
Die Nennungen sind vollständig, digital oder mit Schreibmaschine auszufüllen.  
Bei Nennungen von ausländischer Hunden sind die Unterlagen mit deutscher 
Übersetzung einzureichen, ansonsten werden diese nicht bearbeitet. Bei allen 
Nennungen ist ferner eine Kopie des für den Zeitpunkt der NAKP gültigen 
Jagdscheins/der Jagdkarte mitzuschicken. Handschriftlich ausgefüllte Nen-
nungen oder bei denen die Kopie des Jagdscheins/der Jagdkarte fehlt, wer-
den nicht berücksichtig. 
 
Nennungsschluss: 01.07.2025 
Nachnennungen werden nicht angenommen.Ein Anspruch auf Zulassung 
besteht nicht. Der Verband behält sich die Entscheidung vor. 

Hinweis: Die Prüfung findet nur statt, wenn zum Nennschluss mindestens 
15 Hunde angemeldet und die Nenngelder in voller Höhe bezahlt sind.  
Impfungen und Gesundheitszeugnis: Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass für die Zulassung zur Prüfung die in den USA geltenden veterinär-
polizeilichen Bestimmungen zu beachten sind.   
Nenngeld: EUR 220 € / USD 225 $  
Nenngelder bitte spesenfrei auf das Konto 
IBAN Nr.: DE53 5086 4322 0201 0506 99 
BIC Code: GENODE510RA überweisen. 
Kontoinhaber: Andreas Thomschke, Obmann für das Prüfungswesen 
Das Nenngeld muss spätestens zum Nennschluss einbezahlt sein. 
Nennungen mit verspäteter Nenngeldzahlung werden nicht berücksichtigt.  
Prüfungsbestimmungen: 
Geprüft wird nach der gültigen Fassung der PO für die NAKP in Verbindung 
mit der PO zur IKP.  
Prüfungsleitung: 
AndreasThomschke, Ueberauerstrasse 39 
64354 Reinheim, Mobil: +49 177 28993 73, e-Mail: thomschke@dk-verband.de  
Örtliche Organisation und örtl. Prüfungsleitung: 
Vanita Bellanca Skinner, 801 Joan Road, Pierre, SD 57501 USA 
eMail:  derkurzhaar@live.com  
  

Voraussichtliche Programmfolge: 
 
Freitag, den 31. Oktober 2025 
ab 9.00 Uhr     Anmeldung im Prüfungsbüro, Auslosung der Gruppen 
	       Begrüßung 
	       Formwertbeurteilung der Hunde  
 
Samstag, den 01. November 2025 
Ab 8.00 Uhr     Prüfung in den Feld- und Wasserrevieren 
	       Abgabe der Prüfungsergebnisse  
	       Festabend 
 
Sonntag, den 02. November 2025  
	      Schausuche
	       Rückreise 
 
Deutsch-Kurzhaar-Verband e.V. 
Continental Deutsch-Kurzhaar Association  (CDKA) 



3Kurzhaar Blätter 01.2025www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

2 Kurzhaar Blätter 01.2025 www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

10 11

Call for entries

Nordamerikanische Kurzhaarprüfung 
31.10. bis 02.11.2025 in Pierre South Dakota

The Continental Deutsch-Kurzhaar Association (CDKA) has kindly 
agreed to host the Nordamerikanische Kurzhaarprüfung (NAKP).  The 
Deutsch-Kurzhaar-Verband e. V. as organizer and the Continental 
Deutsch-Kurzhaar Association (CDKA) cordially invite all Deutsch-Kurz-
haar friends to participate.  
All dogs that are registered in the Deutsch-Kurzhaar studbook and fulfil the 
following eligibility requirements can be entered for this test. Handlers must 
be in possession of a valid hunting licence / hunting card.  
Admission requirements: (PO NAKP, Para. 2 in conjunction with Section 
II - § 2 PO International Shorthair Test -IKP-)  
The test is open to all dogs registered in the Deutsch-Kurzhaar studbook ful-
filling the following admission requirements: The dogs must have 
a) Achieved at least two 1st prize scores at two different of the following 
tests: Derby, Solms or AZP, VGP, whereby a single repetition for each test is 
allowed, b) Received a conformation score of at least „SG“ (Sehr Gut = Very 
Good), c)  Have passed a VGP.  
Instead of the Herbstzuchtpruefung Solms (Autumn Breeding Test Solms), 
the Jagdgebrauchshundverband’s (JGHV) Autumn Breeding Test (HZP) is 
also recognized if the performance in all test categories needed for a 1st 
prize at the Solms is achieved (very good performance (sehr gute Leistungen) 
= score of 9 to 11 in the HZP test categories). 
Dogs that were tested at the above mentioned tests (Solms, AZP, HZP and 
VGP) without the category „search behind the duck in water with dense cover“ 
(partial test) due to existing special regulations or only passed the waterwork 
with a score lower than „very good“ (sehr gut) in this category, must additio-
nally prove their ability with a score of „very good“ at a VBR-E.  
Dogs that showed signs of gunfire sensitivity at previous tests and/or other 
behavior faults or dogs with faults making them unbreedable (zuchtuntaug-
lich) cannot be admitted.  
Similar requirements apply to foreign dogs. Test certificates for foreign dogs 
must be submitted in German translation.  
The admission requirements must be met on the day of entry. 
Note: High demands are placed on this test. Only thoroughly worked dogs 
that have passed the required preliminary tests with very good results and 
have sufficient hunting experience should be presented. The requirements 
should significantly exceed the usual Solms level. 
Entries: Entries are to be sent via the club chairperson to the Obmann für das 
Prüfungswesen, Mr. Andreas Thomschke, Ueberauerstrasse 39 in 
64354 Reinheim zu richten.   

Please also send a photo of the dog by email (preferably in jpg format), 
email: thomschke@dk-verband.de  
Entries by email with the signature of the applicant will be accepted. Entries 
must be completed in full, digitally or by typewriter.  
Entries for foreign dogs must be submitted with a German translation, 
otherwise they will not be processed. All entries must also include a copy of 
the hunting licence/hunting card valid at the time of the NAKP. Handwritten 
entries or entries without a copy of the hunting licence/hunting card will not 
be considered. 
 
Closing date for entries: 01.07.2025 
Late entries will not be accepted. There is no entitlement to admission. The 
DK-Verband reserves the right to decide.

Note: The trial will only take place if at least 15 dogs are registered by the 
entry deadline and the entry fees have been paid in full. 

Vaccinations and health certificate: It is expressly pointed out that the vete-
rinary regulations applicable in the USA must be observed for admission to 
the test. 

Entry fee: EUR 220 € / USD 225 $  
Please transfer entry fees free of charge to the account 
IBAN No.: DE53 5086 4322 0201 0506 99 
BIC Code: GENODE510RA. 
Account holder: Andreas Thomschke, Obmann für das Prüfungswesen 
The entry fee must be paid by the closing date for entries at the latest. Entries 
with late payment of entry fees will not be considered.  
Test regulations:
Testing will be carried out in accordance with the valid version of the PO for 
the NAKP in conjunction with the PO for the IKP.  
Test Director: 
Andreas Thomschke, Ueberauerstrasse 39 64354 Reinheim, 
Mobile: +49 177 28993 73 e-mail: thomschke@dk-verband.de   
Local organisation and local examination management:
Vanita Bellanca Skinner, 801 Joann Road, Pierre, SD 57501 USA 
Phone, 605.222.7310, eMail: derkurzhaar@live.com 
  

Expected program sequence:  
 
Friday, October 31, 2025 
from 9.00 a.m. 	 Registration at the  office, drawing of the groups 
		  Welcome 
		  Evaluation of the dogs  
 
Saturday, November 01, 2025
From 8.00 a.m. 	 testing in field and water 
		  Submission of the test results  
		  Festive evening 
 
Sunday, November 02, 2025  
		  Show search  
		  Return journey 
 

Deutsch-Kurzhaar-Verband e.V. 
Continental Deutsch-Kurzhaar Association  (CDKA) 
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Anträge der Vereine 
zur Jahreshauptversammlung

Ergänzung der Zuchtordnung – hier §2
§2 Züchter/Zuchtrecht (1) Züchter a)

Züchter im Deutsch-Kurzhaar-Verband kann nur sein. Wer zur 
Lösung eines Jagdscheins berechtigt ist, seit mindestens 6 
Monaten seinen Hauptwohnsitz in der BRD hat, Mitglied eines 
dem Verband angeschlossenen Vereins und geschäftsfähig 
ist, sowie seine Sachkunde gegenüber dem Vereinszuchtwart 
oder Beauftragten des Vereins nachgewiesen hat (rechtliche 
Grundlagen der Hundehaltung, Grundkenntnisse der Fort-
pflanzungsbiologie und Welpenaufzucht).

Neu: Mindestens einen Hund auf Derby- und Solms-Prü-
fung oder VJP/HZP erfolgreich geführt hat.

Begründung:
Was will ein Züchter seinem Welpenkäufer vermitteln, wenn er 
selbst noch nie einen DK geführt hat? Wir wollen Jagdhunde 
züchten, die nach erfolgreicher Ausbildung jagdlich einge-
setzt werden können. Es scheint, dass immer mehr DKs in 
Nichtjägerhände kommen.
Daher auch die Nachfrage an unkupierten Hunden. Dies bringt 
unsere Rasse nicht weiter! Wäre nicht auch ein verpflichten-
des „Züchterseminar“ für „Neuzüchter“ empfehlenswert. Aus 
tierschutzrechtlichen Gründen soll der Züchter bereits jetzt 

Grundkenntnisse über die Welpenaufzucht haben. Wie wird 
diese Kenntnis gegenüber des Zuchtwarts nachgewiesen?

Durch die Teilnahme an einem Züchterseminar (Angebot 
VDH oder DK-Klubs) kann künftig die Grundkenntnis nach-
gewiesen werden. (Bisherige Züchter haben Bestands-
schutz) 

Durch die Vorgabe, dass der Züchter Zuchtprüfungen ge-
führt haben muss, ist bestätigt, dass er Kenntnisse über 
das Führen und über Prüfungsordnungen/Prüfungsabläufe 
gesammelt hat. Er kann diese Kenntnisse an seine künftigen 
Welpenkäufer (nach Nachfrage) weitergeben. Im Vorfeld ei-
nes jeden Deckaktes ist eine Beratung durch den Vereins-
zuchtwart verpflichtend.
Hierbei soll der Zuchtwart bereits frühzeitig Informationen 
zur Zuchtplanung erhalten. Der Zuchtwart steht dem Züch-
ter beratend zur Seite.
In der Regel haben die Zuchtwarte aktuelle Informationen 
in Sachen Zuchtzulassung, vorkommende Erberkrankungen 
etc. (News-Letter Verband, Zuchtbuch, Zugang DK-EDV – 
DKVRZV2) und verfügen in den meisten DK-Klubs über jah-
relange Erfahrung zur Zucht und Aufzucht. Die freie Wahl 
der Zuchtpartner ist dem Züchter weiterhin freigestellt und 
wird nicht vorgegeben.

 Fränkischer Verein Deutsch-Kurzhaar

Ergänzung der Zuchtschauordnung
§6 (b) um Mindestalter in der Jugendklasse

Es wird beantragt ein Mindestalter in der Jugendklasse von 9 
Monaten (ohne Toleranzbereich) festzulegen.

Begründung:
Auf Zuchtschauen werden in der Jugendklasse Hunde vorge-
stellt, die u.a. 6-7 Monate alt sind. Der zu diesem Zeitpunkt 
erreichte Formwert ist ein wesentlicher Bestandteil der Zucht-
tauglichkeit. Wie sich diese Hunde weiter entwickeln, kann 
nicht zu diesem Zeitpunkt genau vorausgesagt werden.

Die körperliche Entwicklung (Stockmaß, Zahnstatus) und die 
Ausprägung des Wesens können noch nicht unbedingt ab-
geschlossen sein. 

Der mit mindestens „GUT“ ausgesprochene Formwert be-
rechtigt zur Zucht, auch wenn z.B. das Stockmaß später 
über der Toleranzgrenze liegt. 

Richtet ein Verein eine „VDH-Zuchtschau“ aus, wird in der 
Jugendklasse ein Mindestalter von 9 Monaten verlangt. Dies 
sollte auch bei normalen Zuchtschauen eingehalten werden. 
Dadurch wird eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse
gewährleistet. Diese Vorgabe des Mindestalters sollte auch 
im Prüfungsprogramm eingebunden werden.

 Klub Kurzhaar Westfalen

Antrag 1: § 4 Zuchthunde/Zuchtzulassung

(g) 3 Eine Hündin darf in 2 Kalenderjahren maximal 2 Würfe 
haben.

Begründung:
Antrag 1: Ist für alle Züchter und Zuchtwarte übersichtlicher 
und einfacher nachzuvollziehen

Antrag 2: (8) Verlust der Zuchtzulassung

Unter (c) Der Zuchtzulassungsvermerk ist insbesondere zu 
Löschen bei Hündinnen und Rüden, wenn diese mit zwei 
verschiedenen Partnern Nachkommen gebracht haben, die 

nicht HD-Frei sind (HDC,D,E) oder die epileptiforme Anfälle 
(Krampfanfälle) mit anzunehmend erblicher Ursache haben.

Begründung:
Eltern bei denen in 2 Würfen OCD vorkommt, von der Zucht 
auszuschließen ist zu pauschal und engt unsere Zuchtba-
sis unnötig ein. Hier ist schon eine genauere Überprüfung 
notwendig, wie viele Würfe von der Hündin und dem Rüden 
schon gefallen sind und welche Leistungen sie gebracht 
haben.

Auch wenn die beiden Hündinnen eng miteinander verwandt 
sind und dadurch 2 Fälle aufgetreten sind. Es ist ausrei-
chend wenn belastete Rüden und Hündinnen von der Zucht 
ausgeschlossen werden.

 KlubKurzhaar-Voran Weser Ems

Änderung des FCI Standards Nr. 119/D, Stand
29.11.2000, Seite 3 „Größe – Rüden 62-66cm“
in neu „62-67 cm“ und „Rute“, Seite 2

Begründung:
Der Standard weist die Größenmaßstäbe für fehlerfreie DK bei 
den Hündinnen und Rüden unterschiedlich aus.
Während die Größe bei den Hündinnen zwischen 58 und 63 
cm variieren darf und damit 5 cm beträgt, ist dieser Bereich 
für die Rüden auf 4 ccm (62 – 66 cm) begrenzt.

Hier fehlt es an einer nachvollziehbaren Begründung, weshalb 
die Rüden lediglich eine kleinere fehlerfreie Größendifferenz
haben dürfen. Zur Gleichbehandlung macht es Sinn die zu-

lässige Größendifferenz anzupassen und damit den klassi-
schen und züchterisch erstrebenswerten „Mittelschlagsrü-
den“ tatsächlich bei 65 cm festzustellen!

Im Zusammenhang mit der Änderung sollte dann auch die 
Beschreibung der Rute umformuliert werden, um sich der 
derzeitigen Rechtsauffassung anzupassen.

Der Satz „Für den Jagdgebrauch etwa um die Hälfte gekürzt“ 
muss eine Formulierung zur tierschutzrechtlichen Vorgabe 
eingefügt werden.

Hier könnte formuliert werden: „Für den Jagdgebrauch kann 
diese etwa um die Hälfte gekürzt werden.“

 DK Westküste

Antrag 1

RO auf einer Kleemann-Prüfung sollte nur derjenige sein, der 
in den letzten 10 Jahren auf einer Kleemann oder in den letz-
ten 5 Jahren eine VGP geführt hat.

Begründung:
Wer in der beschriebenen Zeit nicht auf o.g. Prüfungen ge-
führt hat, verliert das Gefühl für die zu Prüfenden. Außerdem 
kann man zeigen, dass man es kann. Es ist auch eine Vorbild-
funktion und sorgt für mehr Akzeptanz.

Antrag 2

Wegfall der DNA-Untersuchung

Begründung:
Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Sollte 
es von Nutzen sein, muss von der Politik auf europäischer 
Ebene unter ‚Tierschutz‘ finanziert werden, um etwaige 
Krankheiten zu erforschen. Das würde aber Millionen ko-
sten.
Es macht also einfach keinen Sinn. Das muss nicht auf dem 
Rücken der Gemeinschaft ausgetragen werden.
Einzelfälle können von den Betroffenen geklärt und finan-
ziert werden.

 DK Althümmling



3Kurzhaar Blätter 01.2025www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

2 Kurzhaar Blätter 01.2025 www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

14 15

Ernennung von Michael Hammerer 
zum Ehrenpräsidenten

Begründung:
Michael Hammerer hat über viele Jahre hinweg mit großem 
Engagement, Herzblut und unermüdlichem Einsatz für den 

Verband und die Rasse Deutsch-Kurzhaar gewirkt. Die Er-
nennung zum Ehrenpräsidenten wäre eine würdige Aner-
kennung seiner besonderen Leistungen und ein Zeichen un-
serer Dankbarkeit für alles, was er durch seine langjährige, 
kompetente und stets mit persönlichem Einsatz geprägte 
Führung für Deutsch-Kurzhaar geleistet hat.

 Württembergischer Kurzhaarklub

Anträge des Präsidiums 
zur Jahreshauptversammlung

 Gebühren der Zuchtbuchstelle ab 01.04.2025

Folgende Ehrungen können im Deutsch-Kurzhaar-Verband 
e.V. verliehen werden:

1. Goldene Ehrennadel
Verdiente Züchter, Hundeführer und Vereins-/Verbandsfunk-
tionäre (mindestens 10 Jahre Mitgliedschaft im Verein).

2. Echt goldene Ehrennadel
Langjähriger Vorsitzende (r); mehrmaliger Prüfungsleiter 
einer IKP oder Dr. Kleemann – Zuchtausleseprüfung (Muss 
vom Antragssteller bezahlt werden!)

3. Ehrenmitglieder
Langjährige, verdiente Mitglieder in einer Verbandsfunktion

4. Ehrenpräsident
Ehemalige Präsidenten des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes

5. Führernadel
a) Bronzene Führernadel für erfolgreiches Führen 

auf der IKP
b) Silberne Führernadel für erfolgreiches Führen 

auf der Dr. Kleemann – Ausleseprüfung

 Ehrenordnung

c) Goldene Führernadel für dreimaliges erfolgreiches Führen 
auf der Dr. Kleemann-Ausleseprüfung

6. Sonstiges
a) Die Vereine schlagen auf einem Formblatt dem Präsidium 

des Deutsch- Kurzhaar-Verbandes Mitglieder vor.
b) Die Entscheidung trifft bei „Goldener“ bzw. „Echt goldener 

Ehrennadel“ das geschäftsführende Präsidium.

c) Die Entscheidung über Ehrenmitglieder bzw. Ehrenpräsi-
denten obliegt der Mitgliederversammlung.

d) Der Antrag muss bis zum 31.12. jedes Jahres mit dem auf 
der Homepage befindlichen Formblatt gestellt werden.

e) Des Weiteren kann die Mitgliederversammlung oder das 
Präsidium Ehrungen auch an Einzelpersonen verleihen, 
die sich um die  Rasse Deutsch-Kurzhaar besondere Ver-
dienste erworben haben.

CanAm, CDKA, DKGNA, NADKC
anerkannt vom Deutsch-Kurzhaar-Verband e.V. (DKV)

Die folgenden Regeln für nicht von der FCI anerkannte Form-
wertrichter (FR) wurden in Abstimmung mit dem Deutsch-
Kurzhaar-Verband e.V. Deutschland entwickelt. FR dürfen 
auf vereinsinternen Zuchtschauen richten und Zucht- und 
Prüfungsnoten vergeben. Sie dürfen keine FCI-Titel oder An-
wartschaften (CAC, CACIB) vergeben.
Die Zucht des Deutsch-Kurzhaar ist eng mit der Leistung und 
dem Einsatz der Hunde für die vielseitige Jagd verbunden. 
Daher müssen Formwertrichter besondere Anforderungen 
erfüllen und besondere Qualifikationen erfüllen.

§ 1 Organisation des Formwertrichterwesens

1. Formwertrichterobmann
Jeder Verein muss einen Formwertrichterobmann ernennen. 
Diese Person muss Zuchtrichter (FR oder SZR) sein und 
kommuniziert FRRichterangelegenheiten mit dem DKV. Er 
ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob eine Person, die sich 
als Anwärter bewirbt, alle Voraussetzungen für die zukünftige 
Tätigkeit als Formwertrichter erfüllt. Er leitet und kontrolliert 
die Ausbildung der Anwärter.

2. Richterobmänner berechtigt zur Ausbildung 
     von Anwärtern
Nur Richter mit mindestens 2-jähriger Praxis als Spezialzuch-
trichter/Formwertrichter dürfen Anwärter betreuen.

§ 2 Aufgaben des Formwertrichters

FR sind berechtigt, auf Zuchtschauen und Prüfungen Fehler fest-
zustellen, die Hunde gemäß dem FCI-Standard Nr. 119 und der 
DKV-Zucht- und Ausstellungsordnung von der Zucht ausschlie-
ßen, und zuchtzulassungsrelevante Bewertungen zu vergeben.

§ 3 Voraussetzungen und Ausbildung zum 
       Formwertrichter (FR)

1. Voraussetzungen für die Anmeldung als Anwärter und die 
Tätigkeit als Formwertrichter sind:

a) die Mitgliedschaft in einem dem DKV angeschlossenen 
Verein seit mindestens 5 Jahren,

b) die Anerkennung als Verbandsrichter (VR) des JGHV.

2. Die Bewerbung für die Anwärterschaft ist an den zustän-
digen Vereinsvorsitzenden zu richten und an den Form-
wertrichterobmann weiterzuleiten. Über die Annahme der 
Bewerbung entscheidet der Vereinsvorstand.

3. Praxis und Ausbildung des Anwärters. – Ein Anwärter 
muss mindestens folgende Leistungen nachweisen:
a) 6 Anwartschaften auf 6 verschiedenen Zuchtschauen von 

mindestens 2 verschiedenen Vereinen und unter minde-
stens 2 verschiedenen Richterobmännern. Insgesamt 
müssen 50 DK beschrieben werden.

b) Nach den ersten beiden Anwartschaften ist ein schrift-
licher Bericht an den Richterobmann abzugeben. Dieser 
muss die Leistung des Anwärters im Ring und die Qua-
lität des schriftlichen Berichts beurteilen. Diese Beurtei-
lung ist an den zuständigen Vorsitzenden weiterzuleiten.

c) Bei der 5. und 6. Ausbildung müssen mindestens 3 ver-
schiedene DK schriftlich beschrieben und benotet werden 
und diese Unterlagen werden dem Richterobmann überge-
ben, bevor die Richtergruppe ihre Benotung bekannt gibt. 
Beide Unterlagen, die Beschreibung des Anwärters und die 
Beschreibung dieser Hunde durch die Richtergruppe müs-
sen an den zuständigen Vorsitzenden geschickt werden.

d) Während seiner Ausbildung soll der Anwärter an geeigne-
ten Seminaren teilnehmen, um sein Wissen über Hunde 
und insbesondere DK zu erweitern.

§ 4 Ernennung zum Formwertrichter (FR)

Nach Erfüllung aller Voraussetzungen sind sämtliche Be-
richte und schriftliche Bewertungen des Richteranwärters 
im Original, vom Richterobmann des Vereins an den Ver-
bandszuchtwart zu senden, der die Zulassung zur Abschlus-
sprüfung bestätigt. Diese besteht aus zwei Teilen:
a) Praktische Prüfung (Diese ist abzulegen bei einer Dr. 

Kleemann-Zuchtausleseprüfung oder einer IKP)
Die Anwärter müssen während der Formwertbeurteilung 
als Anwärter tätig sein. Hier müssen 4 Rüden und 4 Hün-
dinnen bewertet und einem vom DKVerband ernannten 
Richterobmann beschrieben werden)

 Ordnung für Formwertrichter
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b) Schriftliche Prüfung im Anschluss an die Formwertbeurteilung 
bei einer Dr. Kleemann-Zuchtausleseprüfung oder IKP (40 DK-
rassespezifische Fragen müssen beantwortet werden). Die 
Fragen decken folgende Bereiche ab: Farbgenetik, Anatomie, 
Rassestandard, Zuchtordnung, Ausstellungsordnung des 
DKV. Nach bestandener Prüfung wird der Anwärter mit Zerti-
fikat ernannt und in die Zuchtrichterliste des Vereins eingetra-
gen. Diese Liste ist dem DKV zusammen mit dem jährlichen 
Vereinsbericht vorzulegen. 75% der Antworten müssen richtig 
sein. Hat der Anwärter die praktische oder schriftliche Prüfung 
nicht bestanden, kann er diese einmal wiederholen.

§ 5 Tätigkeit als Formwertrichter (FR)

1. Der FR hat das Kollegialitätsprinzip zu beachten und darf 
insbesondere die Praxis oder Bewertung eines anderen FR 
oder SZR nicht öffentlich kritisieren.
2. Ein FR darf keinen Hund auf einer Veranstaltung anmelden 
oder führen, auf der er als FR tätig ist. Gleiches gilt für Anwärter.

3. Ein FR darf keinen Hund beurteilen, der sich im eigenen 
(vollständigen oder teilweisen) Besitz oder im Besitz von 
Verwandten oder Partnern ersten Grades befindet, die im 
selben Haushalt wie er leben.

§ 6 Verlust der Zuchtrichterlizenz

Die Formwertrichterbestellung kann vom zuständigen Ver-
ein vorübergehend oder dauerhaft widerrufen werden, wenn 
der Richter
a) nicht mehr Mitglied eines DK-Vereins ist
b) seine JGHV VR-Richterlizenz verloren hat oder diese ruht
c) gegen Regeln oder Vorschriften eines Vereins oder des 

DKV verstoßen hat
d) gegen die Regeln der guten Berufsausübung als Form-

wertrichter verstoßen hat, insbesondere wenn er sich öf-
fentlich über die Bewertung eines anderen Formwertrich-
ters geäußert hat. Der Verlust der Lizenz ist dem DKV 
unverzüglich mitzuteilen.

Auf der Jahreshauptversammlung des Deutsch-Kurzhaar-
Verbandes e.V. am 18. März 2000, geändert am 22.03.2025, 
wurde folgende Zuchtrichterordnung beschlossen. Sie tritt 
mit dem Beschluss in Kraft.
Die Zuchtrichterordnung des Deutsch-Kurzhaar Verbandes 
e.V. (DK-Verband) regelt das interne Zuchtrichterwesen im 
DK-Verband. Die Zucht des Deutsch-Kurzhaar ist leistungs-
bezogen und am Einsatz der Hunde als vielseitiger Jagdge-
brauchshund ausgerichtet.
Dies macht es erforderlich, dass an die Zuchtrichter beson-
dere Anforderungen zu stellen sind.

Die allgemeinen Zuchtrichter- und Zuchtschau/Ausstellungs-
ordnungen des VDH sind entsprechend modifiziert und er-
gänzt worden und sind im Übrigen so auszulegen, dass 
der Erhaltung und Förderung der Gebrauchstüchtigkeit des 
Deutsch-Kurzhaar der absolute Vorrang eingeräumt wird.

A. Allgemeiner Teil

§ 1 Organisation des Zuchtrichterwesens im DK-Verband

1.Allgemeine Vorschriften
Die allgemeinen Bestimmungen der VDH-Zuchtrichterord-
nung und VDH Zuchtrichter-Ausbildungsordnung sind auch 
im DK-Verband anzuwenden, soweit die Zuchtrichterordnung 
des DK-Verbandes nichts anderes bestimmt.

2. Zuchtrichterobmann 
Entsprechend § 32 19 der VDH-Zuchtrichterordnung und 
§ 3 VDH-Zuchtrichter-Ausbildungsordnung ist beruft der 
DK-Verband verpflichtet, einen Zuchtrichterobmann (ZRO) 
zu berufen, der die Belange der Zuchtrichter innerhalb und 

außerhalb des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes vertritt. Der 
ZRO prüft, ob ein Bewerber die Voraussetzungen für das 
Amt des Zuchtrichters erfüllt. Er lenkt und kontrolliert die 
Tätigkeit der Anwärter. Dem ZRO obliegt die Durchführung 
von Zuchtrichtertagungen. Zuchtrichterobmann kann nur 
ein ausbildungsberechtigter Zuchtrichter Lehrrichter oder 
Prüfungsrichter für die Rasse Deutsch-Kurzhaar sein.

3. Zuchtrichterausschuss/Prüfungskommission
Der Zuchtrichterausschuss (ZRA) des DK-Verbandes setzt 
sich aus drei anerkannten Spezialzuchtrichtern zusammen, 
von denen mindestens einer Prüfungsrichter und einer Lehr-
richter sein muss. Diese werden vom ZRO vorgeschlagen 
und durch das geschäftsführende Präsidium des DK-Ver-
bandes berufen. Vorsitzender des Zuchtrichterausschusses 
ist der ZRO des DK Verbandes. Dem ZRA können Mitglie-
der des geschäftsführenden Präsidiums oder von diesem 
bestimmte Personen beratend angehören.Der Zuchtrich-
terausschuss ist zugleich Prüfungskommission im Sinne 
dieser Ordnung.

4. Definitionen
a. Zuchtrichter – (Spezialzuchtrichter im Sinne des VDH) 
Spezialzuchtrichter sind berechtigt, innerhalb und außerhalb 
des DK-Verbandes, auf Veranstaltungen des VDH und auf 
internationalen Veranstaltungen der FCI die Rasse Deutsch-
Kurzhaar zu richten.
Spezialzuchtrichter bedürfen der Anerkennung des VDH 
und der Eintragung in die VDH-Richterliste. Eine Zuchtrich-
tertätigkeit im Ausland bedarf, mit Ausnahme von Veran-
staltungen des DK-Verbandes oder des Weltverbandes 
Deutsch-Kurzhaar, der ausdrücklichen Genehmigung des 
DKVerbandes und des VDH.

 Zuchtrichterordnung des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes e.V.

Spezialzuchtrichter sind befugt, auf Zuchtschauen und Aus-
stellungen Formwertnoten, Titel-Anwartschaften und Titel 
zu vergeben sowie Phänotyp Beurteilungen auf Zuchtzulas-
sungsprüfungen für die Rasse Deutsch-Kurzhaar nach dem 
FCI Standard vorzunehmen.

b. Lehrrichter – sind VDH/FCI-Zuchtrichter, denen vom DK 
Verband die Ausbildungsberechtigung zuerkannt ist. Sie 
müssen mindestens zwei Jahre Spezial-Zuchtrichter für die 
entsprechende Rasse sein und die entsprechende Rasse auf 
mindestens fünf Zuchtschauen oder Spezial-Ausstellungen 
gerichtet haben. Über Ausnahmen/Ausnahmeregelungen ent-
scheidet der VDH-ZRA.Die Lehrrichter sind dem VDH schrift-
lich anzuzeigen. Die Liste der Lehrrichter führt der VDH.

c. Prüfungsrichter – sind Lehrrichter, die vom VDH die Be-
rechtigung zur Abnahme von Prüfungen von Zuchtrichteran-
wärtern durch Eintragung in die VDH-Prüfungsrichterliste auf 
Antrag des DK-Verbandes zuerkannt bekommen haben. Sie 
müssen mindestens zwei Jahre für die entsprechende Rasse 
Lehrrichter sein und mindestens fünf Anwartschaften von 
Zuchtrichteranwärtern der entsprechenden Rasse betreut 
haben.Über Ausnahmen entscheidet der VDH-ZRA. Die Prü-
fungsrichter sind dem VDH schriftlich anzuzeigen. Die Liste 
der Prüfungsrichter führt der VDH.

§ 2 Aufgabenstellung des Zuchtrichters
Neu: § 2 Tätigkeit als Spezialzuchtrichter

a. Spezialzuchtrichter und -anwärter sind dem Kollegialitäts-
prinzip verpflichtet. Er verstößt insbesondere gegen das 
Kollegialitätsprinzip, wenn er die Tätigkeit eines Zuchtrich-
terkollegen öffentlich kritisiert.

b. Ein Spezialzuchtrichter darf auf einer Ausstellung, auf der 
er als Richter tätig ist, keinen Hund melden oder vorführen.

c. Als Aussteller darf ein Spezialzuchtrichter nur solche Hunde 
vorführen, deren Eigentümer, Miteigentümer, Züchter oder-
Mitzüchter er ist oder die einem Mitglied seiner nächsten 
Verwandtschaft oder einer Person gehören, mit der er in 
Lebens-/Hausgemeinschaft lebt.

d. Ein Spezialzuchtrichter darf keinen Hund bewerten, dessen 
Eigentümer, Miteigentümer, Ausbilder, Führer, Halter, Käu-
fer oder Verkäufer bzw. privater Vermittler er innerhalb der 
letzten sechs Monate vor dem Tag der Ausstellung war.

e. Alle Hunde, bei denen kein vollständiger Bewertungspro-
zess durchgeführt werden kann oder darf, erhalten den 
Vermerk „Ohne Bewertung“. Das gilt auch für solche Hunde, 
die Personen in seiner nächsten Verwandtschaft oder mit 
ihm in Lebens-/Hausgemeinschaft lebenden Personen ge-
hören. Erhält ein Hund den Vermerk „Ohne Bewertung“, so 
ist im Richterbericht der Grund dafür anzugeben.

f. Eine Zuchtrichtertätigkeit auf internationalen Zuchtschauen 
Ausstellungen (CACIB) im Ausland ist erst nach minde-
stens zweijähriger und mindestens fünfmaliger Zuchtrich-
tertätigkeit im Inland zulässig, darunter mindestens zwei 
Zuchtrichtertätigkeiten auf internationalen Zuchtschauen 
Ausstellungen (CACIB).

g. Die Teilnahme an einer Zuchtrichtertagung des DK-Ver-

bandes ist im Abstand von 5 Jahren Pflicht. Erst nach 
Erfüllung dieser Bedingungen darf ein Zuchtrichter der 
FCI zwecks Aufnahme in die Liste der FCI-Richter ge-
meldet werden. Wird dieser Zeitraum überschritten, ruht 
die Zuchtrichtereigenschaft bis zum Nachweis der Teil-
nahme.

§ 3 Voraussetzungen und Werdegang zum Formwertrichter
§ 3 Werdegang zum Zuchtrichter(Spezialzuchtrichter für 
die Rasse Deutsch-Kurzhaar)

1. Voraussetzungen für die Berufung als Spezialzuch-
trichteranwärter
Der Zuchtrichterausschuss des DK-Verbandes kann einen 
Anwärter zu einer Prüfung zum Spezialzuchtrichter zu-
lassen. Ein Anspruch auf die Annahme zu dieser Prüfung 
besteht nicht. Als Bewerber für den Werdegang zum Spe-
zialzuchtrichter kann nur angenommen werden,

a) wer mindestens 25 Jahre alt und seit mindestens fünf 
Jahren Mitglied in einem DK-Klub ist;

b) wer seinen ständigen Wohnsitz im Bereich der Bundes-
republik Deutschland nach dem Hauptwohnort i.S.d. § 
12 Abs. 2 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) hat,

c) wer mindestens drei Hunde auf Zucht- oder Leistungs-
prüfungen (Derby, Solms, IKP, Kleemann, VJP, HZP, VGP, 
VSwP) geführt hat, wovon mindestens zwei Hunde selbst 
aufgezogen und ausgebildet worden sein müssen;

d) wer mehrere selbst gezüchtete oder selbst aufgezogene 
Hunde erfolgreich auf Prüfungen oder Zuchtschauen 
des DKVerbandes oder auf Ausstellungen des VDH vor-
gestellt hat;

e) wer sich wenigstens fünfmal als Zuchtschausekretär und 
- oder - als Formwertrichter auf einer Zuchtschau erfolg-
reich betätigt hat. Die Annahme kann frühestens ein Jahr 
nach Beginn dieser Tätigkeiten erfolgen;

f) wer mindestens zweimal an den vom VDH durchgeführ-
ten Sonderleitertagungen oder an vergleichbaren Veran-
staltungen teilgenommen hat,

g) wer eine Vorprüfung gem. § 22 10 VDHZuchtrichteraus-
bildungsordnung bestanden hat.

Die in der VDH-Zuchtrichterordnung vorgesehene Vorprü-
fung für Spezialzuchtrichteranwärter kann entfallen, wenn 
der Bewerber als
Verbandsrichter mehr als drei Jahre auf Anlagen- und Lei-
stungsprüfungen die Rasse Deutsch-Kurzhaar gerichtet hat.
Der DK-Verband führt eine Bewerberliste, in die der Anwärter 
eingetragen wird. Der Anwärter erhält einen Zuchtrichteran-
wärterausweis, auf dem die geleisteten Anwartschaften und 
der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen zu vermerken 
sind. Ein Anspruch auf die Annahme als Spezialzuchtrich-
teranwärter besteht nicht.

2. Ausbildung zum Spezialzuchtrichter für die Rasse
Deutsch-Kurzhaar
a. Der praktische Teil der Ausbildung entsprechend § 23 11 

VDH Zuchtrichterausbildungsordnung erfolgt während 
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der Tätigkeit als Formwertrichter bzw. Spezialzuchtrich-
teranwärter.

b. Die Nachweise gemäß § 33 dieser Ordnung können ent-
sprechend angerechnet werden. Der Spezialzuchtrichter-
anwärter ist im Rahmen seiner Ausbildung verpflichtet, an 
Zuchtrichterveranstaltungen des DK-Verbandes sowie an 
Zuchtrichteranwärter-Lehrgängen des VDH teilzunehmen.
b) Anwärtertätigkeit und Weiterbildung des Bewerbers:
• Es sind insgesamt 120 Hunde zu beurteilen.
• Über die Hälfte ist ein schriftlicher Bericht zu fertigen.

Mindestens sechs Anwartschaften auf sechs verschiedenen 
Zuchtschauen bei wenigstens zwei verschiedenen Klubs 
des DKVerbandes unter wenigstens zwei drei verschiedenen 
Richterobleuten Lehrrichtern.
Über die beiden ersten Anwartschaften ist ein schriftlicher 
Bericht anzufertigen und innerhalb von 14 Tagen dem Rich-
terobmann.
Lehrrichter zur Beurteilung und Weiterleitung an den ZRO des 
DKVerbandes zu übermitteln (auch innerhalb von 14 Tagen).
Der Anwärter beurteilt die Hunde unter direkter Anleitung 
durch den Lehrrichter. Von der dritten Anwartschaft an beur-
teilt der Anwärter die Hunde ohne Anleitung des Lehrrichters.
Der Anwärter legt seine Beurteilung (Beschreibung, Form-
wertnoten und Platzierungen) der von ihm bewerteten Hunde 
in gesonderten Bewertungsbögen nieder. Auf der fünften und 
sechsten Zuchtschau sind zusätzlich wenigstens jeweils drei 
verschiedene DK-Hunde selbständig schriftlich zu beurteilen. 
Diese Bewertung muss vor der Bewertung dieser Hunde durch 
die Richtergruppe vorgenommen und der Bewertungsbogen 
vor der offiziellen Bewertung beim Richterobmann Lehrrich-
ter hinterlegt werden.
Die Bewertungsbögen des Richteranwärters gehen zu-
sammen mit den offiziellen Bewertungsbögen der Richt-
ergruppe an den Zuchtrichterobmann des DK-Verbandes. 
Der Anwärter hat über die Anwartschaften das VDH-Heft 
„Nachweise der Zuchtrichteranwartschaften“ zu führen. 
Im Rahmen seiner Ausbildung soll der Anwärter an ky-
nologischen Kursen teilnehmen. Erst wenn der Anwärter 
alle erforderlichen Eintragungen vorgenommen hat, darf 
der Lehrrichter die Ableistung der Anwartschaft bestäti-
gen. Einzutragen ist die Anzahl der tatsächlich beurteilten 
Hunde. Pflicht ist wenigstens die Teilnahme an einer Fort-
bildungsveranstaltung des DK-Verbandes oder an einem 
Zuchtrichteranwärter-Lehrgang des VDH. Die Tätigkeit als 
Spezialzuchtrichteranwärter sollte innerhalb von 2 Jahren 
abgeschlossen werden.

3. Ernennung zum Spezialzuchtrichter für die Rasse
Deutsch-Kurzhaar
Der Zuchtrichterausschuss des DK-Verbandes kann einen 
Anwärter zu einer Prüfung zum Spezialzuchtrichter zulas-
sen. Die Prüfung soll möglichst innerhalb von drei Mona-
ten und nicht später als innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss der Anwärtertätigkeit durchgeführt werden. Ein 
Anspruch auf die Annahme zu dieser Prüfung besteht nicht.

a. Die Prüfung besteht aus einem theoretisch/schriftlichen 
und einem praktisch/mündlichen Teil. Sie ist nach dem 
jeweils gültigen „VDH-Grundschema für die Prüfung von 
Spezial-Zuchtrichteranwärtern“ durchzuführen. Über die 
Prüfungsteile ist eine Niederschrift gemäß den Vorga-
ben zur Vorprüfung zu erstellen. Als bestanden gilt die 
theoretisch/schriftliche Prüfung, wenn jeweils minde-
stens 70% der Fragen in den einzelnen Fachgebieten 
richtig beantwortet wurden.

b. Wurde die theoretisch/schriftliche Prüfung nicht be-
standen, kann der Anwärter sie frühestens nach Ablauf 
von sechs Monaten und spätestens zwölf Monate nach 
Zustellung des Ergebnisses wiederholen. Eine solche 
Wiederholung ist nur einmal möglich.

c. Wurde die theoretisch/schriftliche Prüfung nur teilweise 
bestanden, braucht der Anwärter sie nur für die nicht 
bestandenen Bereiche zu wiederholen. Die Wiederho-
lung ist nur einmal möglich, und zwar frühestens nach 
Ablauf von drei Monaten und spätestens zwölf Monate 
nach Zustellung des Ergebnisses. Als teilweise bestan-
den gilt eine theoretisch/schriftliche Prüfung, in der ein 
Anwärter mehr als die Hälfte der Sachbereiche erfolg-
reich abgeschlossen hat.

d. Die praktisch/mündliche Prüfung ist an Rüden und 
Hündinnen unterschiedlicher Qualität durchzuführen, 
für die der Anwärter zur Ausbildung zugelassen ist. Die 
Mindestzahl muss mindestens vier Rüden und vier Hün-
dinnen umfassen.

e. Das Prüfungsergebnis kann nur lauten „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“. Wurde die praktisch/mündliche Prü-
fung nicht bestanden, kann sie nur einmal wiederholt 
werden, und zwar frühestens nach Ablauf von drei Mo-
naten und spätestens zwölf Monate nach Zustellung 
des Ergebnisses. Die Prüfungskommission kann die 
Ableistung weiterer Anwartschaften vorgeben. Nach 
erfolgreichem Abschluss der theoretisch/schriftlichen 
und praktisch/mündlichen Prüfung nach dem jeweils 
gültigen „VDH-Grundschema für die Prüfung von Spe-
zialzuchtrichteranwärtern“ ernennt das Präsidium des 
DKVerbandes auf Vorschlag des ZRA den Anwärter zum 
Spezialzuchtrichter.

Die Ernennung wird erst wirksam nach Bestätigung durch 
den VDH und der Eintragung des Bewerbers in die VDH-
Richterliste. Nach Eintragung in die VDH-Richterliste erhält 
der Spezialzuchtrichter eine Ernennungsurkunde des DK-
Verbandes sowie einen Richterausweis des VDH. 
Eine Zuchtrichtertätigkeit auf internationalen Zucht-
schauen (CACIB) im Ausland ist erst nach mindestens 
zweijähriger und mindestens fünfmaliger Zuchtrichter-
tätigkeit im Inland zulässig, darunter mindestens zwei 
Zuchtrichtertätigkeiten auf internationalen Zuchtschauen 
(CACIB). Erst nach Erfüllung dieser Bedingungen darf ein 
Zuchtrichter der FCI zwecks Aufnahme in die Liste der 
FCI-Richter gemeldet werden.

Kapitel 1: AUFNAHMEVERFAHREN

§ 1 Aufnahmeantrag
Anträge inländischer Zuchtvereine zur Aufnahme in den Ver-
band sind in nachfolgend benannter Form und Inhalt an den 
Präsidenten des Verbandes zu richten und den Mitgliedern bei 
der nächsten Hauptversammlung bekannt zu geben.

§ 2 Form
(1) Der Antrag ist in schriftlicher Form zu stellen und vom ge-

wählten vollständigen Vorstand (im Sinne des § 26 BGB) 
zu unterschreiben.

§ 3 Inhalt des Antrags
(1) Dem Antrag sind beizufügen:

a) die bestätigte Eintragung in das Vereinsregister
b) die Satzung (in 9-facher Ausführung)
c) eine Liste aller Mitglieder, die zum Zeitpunkt der An-
tragstellung dem Verein angehören, mit Angaben zu Jagd-
scheininhaber (Kopie des Jagdscheines ist beizufügen) 
sowie mit kompletten Namen und der Anschrift.
d) die weiteren in § 4 näher bezeichneten Nachweise

(2) Bei anerkannten JGHV-Verbandsrichtern ist deren je-
weilige JGHV-Verbands-Nummer anzugeben. Bei Form-
wertrichtern und Spezialzuchtrichtern für Deutsch-Kurz-
haar ist deren Name anzugeben, außerdem müssen sie 
in den DK – Blättern des Verbandes veröffentlicht sein.

§ 4 Anforderungen an den Mitgliedsverein
Die Gesamt-Mitgliederzahl muss zum Zeitpunkt der Antrags-
stellung mindestens 50 Mitglieder betragen, damit ein Mitglie-
derpotenzial sichergestellt ist, das eine kynologisch sinnvolle 
Zucht des Deutsch Kurzhaars ermöglicht.  
(2) 75 % der Mitglieder müssen zum Zeitpunkt der Aufnah-

meentscheidung im Besitz eines gültigen Jagdscheines 
sein. Davon wiederum müssen mindestens fünf aktive 
JGHV-Verbandsrichter sowie ein Spezialzuchtrichter sein.

(3) Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen mindestens 
zwei aktive DK-Zwinger (der letzte Wurf darf nicht länger 
als drei Jahre zurückliegen) in dem Verein geführt werden. 

(4) Dem Antrag ist eine Liste mit der Gesamtzahl der vor-
handenen Deutsch Kurzhaar Hunde, die im Eigentum der 
Mitglieder stehen, getrennt nach Rüden und Hündinnen 
mit Zuchtbuchnummer vorzulegen. Des Weiteren ist der 
Besitzer zu benennen. Das Eigentum ist durch die Eigen-
tumsübertragung auf der Ahnentafel nachzuweisen.  

(5) Der aufzunehmende Verein muss zwei Mitglieder nach-
weisen, die für das Amt des Zuchtwartes geeignet sind 
und die in § 3 der Zuchtordnung des DK-Verbandes ge-
forderten Voraussetzungen erfüllen.

Kapitel 2:  ZEITPUNKT DER MITGLIEDSCHAFT

§ 5 Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag
Nach einem anlässlich einer Hauptversammlung bekannt 

gegebenen Antrag und Überprüfung der eingereichten Un-
terlagen, entscheidet das geschäftsführende Präsidium 
(vereinsintern nach § 4 der Satzung) spätestens auf der 
übernächsten Hauptversammlung über die Aufnahme.

§ 6 Nebenbestimmungen zur Aufnahmeentscheidung
(1) Das Präsidium kann dem Antragsteller Auflagen erteilen, 

zu deren Erledigung Fristen setzen und nach inhaltlicher 
Prüfung entscheiden.

(2) Bei Nichteinhaltung von angemessener Frist und Nach-
frist gilt der Aufnahmeantrag als zurückgezogen.

§ 7 Aufnahmegebühr und Investbeteiligung
(1) Der antragstellende Verein hat eine Aufnahmebearbei-

tungsgebühr und eine Investibeteiligung zu zahlen.
(2) Die Aufnahmebearbeitungsgebühr beträgt € 1000,- und 

ist mit der Antragstellung zu zahlen.
(3) die Investbeteiligung in Höhe von € 5000,- ist innerhalb 

eines Monats nach der Aufnahme zu entrichten. Bei 
Nichtzahlung innerhalb 14-tägiger Nachfrist ist die Auf-
nahme nichtig.

(4) Der erste Mitgliederbeitrag ist gemäß der gültigen Fest-
setzung in gleicher Frist wie die Investbeteiligung zu 
begleichen. (siehe § 8 Beiträge.)

§ 8 Durchführung von Prüfungen
(1) In den ersten drei Jahren nach der Aufnahme in den 

Deutsch-Kurzhaar-Verband dürfen Prüfungen, Zucht-
schauen und sonstige Veranstaltungen nur unter Auf-
sicht des geschäftsführenden Präsidiums veranstaltet 
werden. Die Prüfungen und Zuchtschauen sind min-
destens vier Wochen vorher beim Obmann für das 
Prüfungswesen bzw. beim Verbandszuchtwart anzu-
melden.

(2) Der Obmann für das Prüfungswesen im Deutsch Kurz-
haar - Verband bestellt für jede Veranstaltung jeweils 
einen Prüfungsleiter. Die Kosten sind vom Mitgliedsver-
ein zu tragen.

§ 9 Mitteilung über die Mitgliedschaft
Die Entscheidung über die Mitgliedschaft und deren Be-
ginn wird auf der entsprechenden HAUPTVERSAMMLUNG 
verkündet und dem Antragsteller danach schriftlich mit-
geteilt

Kapitel 3:  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 10 Einsprüche
Über etwaige Einsprüche, die binnen vier Wochen beim Prä-
sidenten einzulegen sind, entscheidet die Hauptversamm-
lung in der nächsten Sitzung.

§ 11 Inkrafttreten
Diese Verbandsordnung wurde in der Hauptversammlung 
am xx.xx.2025 beschlossen und tritt am Folgetrag in Kraft.

 Aufnahmeordnung des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes e.V.
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Wesentliche Neuerungen der Satzungsänderung 
im Überblick

I. Allgemeines
1. Satzung ist jetzt in strenger Gesetzesfassung mit Paragra-

fen und Absätzen formuliert
 2. Vorschläge des „Vereins Deutsches Ehrenamt“, dem der 

DK Verband angehört, wurden eingearbeitet
 3. Der Satzung wurde ein gesonderter Begründungstext bei-

gefügt. Dieser sollte so mitbeschlossen werden als Aus-
legungshilfe, weil der DK Verband ein Monopolverein ist.

 4. Beachten Sie bitte: Im Folgenden sind die maßgeblichen 
Vorschriften nur auszugsweise dargestellt

II. Satzungszweck

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Deutsch-Kurzhaar-Verband e.V. (DK-Verband) als 

Dachverband aller Zuchtvereine, die sich vornehmlich 
und in erster Linie die Zucht, Führung und Förderung des 
deutsch-kurzhaarigen Vorstehhundes als Aufgabe gestellt 
haben, hat seinen Sitz in Bonn.

……
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im Deutsch – Kurz-
haar - Verband: 
(1) Antragsberechtigt sind nur Vereinigungen mit einer Mit-

gliederzahl von mindestens 50 Mitgliedern, von denen 
mindestens 75 % Jäger und fünf Verbandsrichter sein 
müssen. 

……
(8) Der Antrag ist an den Präsidenten zu richten. Das Aufnah-

meverfahren wird in der Verbandsordnung „Mitglieds-
Aufnahmeverfahren“ geregelt. In dieser Verbandsord-
nung können weitere Voraussetzungen für die Aufnahme 
geregelt werden.

1. Der Vereinszweck wird fest auf die Zucht fokussiert, die 
Anforderungen an die Mitgliedschaft und den Erwerb der 
Mitgliedschaft wurden erhöht. Damit wird die Aufnahme 
von prüfungsvereinen des JGHV in den DK Verband als 
Zuchtverein künftig kaum mehr möglich sein.

 2. Es wird eine Rechtsgrundlage für eine Aufnahmeordnung 
geschaffen

 3. Der Sitz des Vereins wird -ebenso wie der JGHV- nach Bonn 
verlegt. Den Sitz auf den jeweiligen Wohnort des Präsiden-
ten festzulegen, ist rechtlich unzulässig.

III. Hauptversammlung

a. Abstimmungen und Wahlen (§ 10)

§ 10 Abstimmungen und Wahlen
(1) Bei Abstimmungen und Wahlen hat jeder Verein hat für je 

begonnene 20 Mitglieder eine Stimme. Vom Stimmrecht 
sind diejenigen Vereine ausgeschlossen, die mit ihren 
Verbandsbeiträgen im Rückstand sind.

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstim-
mung mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Beschlüsse 
erfolgen durch offene Abstimmung (Handzeichen), 
sofern nicht 25 % der in der Hauptversammlung ver-
tretenen Stimmen geheime Wahl verlangen.

1. Das Prozedere bei Abstimmungen und Wahlen wird in 
einer eigenen Vorschrift geregelt

2. Für die geheime Wahl sind 25% der in der HV vertretenen 
Stimmen erforderlich

b. Antragsrechte (§ 11 Abs. 3-5)

§ 11 Die Hauptversammlung
(3) Anträge zur Hauptversammlung können nur Ver-

bandsvereine stellen. Einzelmitglieder der Vereine 
sind nicht dazu berechtigt. Die Anträge der Ver-
bandsvereine müssen bis zum 01. Januar bei der 
Geschäftsstelle eingegangen sein. Sie sind auf dem 
vorgegebenen Formblatt, zu erstellen. Sie werden 
spätestens in der ersten Ausgabe der DK-Blätter des 
Jahres veröffentlicht.

(4) Dem Präsidium steht das Recht zu, selbstständig, 
nicht fristgebundene Anträge zu stellen. 

(5) Im Verlauf der Hauptversammlung dürfen die Ver-
treter der Verbandsvereine neue Anträge und Zu-
satzanträge stellen, welche sich aus dem Sachzu-
sammenhang zu fristgerecht eingegangenen Anträ-
gen ergeben. 

(6) In zweifelhaften Fällen entscheidet die Hauptver-
sammlung, ob über neue Anträge oder Zusatzan-
träge verhandelt werden soll.

1. Zur viel diskutierten Streitfrage des unterschiedlichen An-
tragsrechtes des Präsidiums und der HV wird ein Kom-
promissvorschlag unterbreitet.

2. Das Präsidium kann selbständig nicht fristgebundene 
Anträge stellen.

3. Auch in der HV können die Verbandsmitglieder neue An-
träge stellen, welche sich aus dem Satzungszusammen-
hang mit fristgerecht eingegangenen Anträgen ergeben.

4. In Zweifelsfällen entscheidet die HV

IV. Präsidium (§ 12 Abs. 8 i.)

Das Präsidium kann darüber hinaus bis zu zwei Personen 
für spezielle fachliche Angelegenheiten mit beratender 
Stimme in das Präsidium kooptieren 

Das Präsidium kann zwei Personen für spezielle fachliche 
Anforderungen (z.Bsp. Justiziar und Tierschutzbeauftrag-
ter) mit beratender Stimme in das Präsidium kooptieren. 

 Satzungänderung des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes e.V. I. Disziplinarausschuss

§ 16 Disziplinarausschuss
(4) Der Disziplinarausschuss als oberstes Entscheidungsor-

gan in diesen Streitfällen ist zuständig für die Verfolgung 
und Ahndung von Pflichtwidrigkeiten, Verstößen gegen 
die Satzungsbestimmungen, sowie gegen die Prüfungs-, 
Zucht- und Zuchtschauordnungen des DK-Verbandes. 
Der Disziplinarordnung unterliegen die Mitgliedsvereine 
des DK-Verbandes, aber auch in besonders gelagerten 
Fällen Einzelmitglieder der Mitgliedsvereine, insbeson-
dere die Verbands- und Zuchtrichter. 

(5) Ein Ausschluss aus dem DK Verband kann durch den 
Disziplinarausschuss nur nach Zustimmung des Prä-
sidiums erfolgen. 

1. Die Aufgaben des Disziplinarausschusses werden allge-
mein formuliert.

2. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verband be-
darf der Zustimmung des Präsidiums. Ein eigenes Aus-
schlussrecht des Präsidiums gibt es zukünftig nicht mehr. 
(der alte § 8 der Satzung fällt ersatzlos weg, stattdessen 
die Zustimmungslösung in § 16 Abs. 5)

 Beitragserhöhung ab 01.01.2026

Von derzeit 8 € auf 9 €. Begründet durch die Beitragser-
höhung des VDH.

Die Prüfungskommission des DK-Verbandes 
stellt zur Jahreshauptversammlung 2025 nach-
folgenden Antrag

Die Jahreshauptversammlung des Deutsch- Kurzhaar Ver-
bandes 2025 möge zur Ordnung IKP und Dr. Kleemann 
Zuchtausleseprüfung in Ergänzung zu III Veranstaltung der 
Prüfung, § 3 Abs. 3 im Vorgriff auf eine bevorstehende No-
vellierung der oben genannten Ordnungen des Deutsch- Kurz-
haar Verbandes beschließen:
Die Klubs können besonders junge engagierte Verbandsrich-
ter, die bisher noch keine besonderen Erfahrungen für die gro-
ßen Prüfungen des DK-Verbandes nachweisen können, als 
Richteranwärter benennen. Pro Klub kann für eine aktuelle 

Prüfung IKP/Kleemann nur ein Richteranwärter benannt 
werden.
Die endgültige Bestellung obliegt dem Prüfungsleiter. Ein 
Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Klubs haben 
gegenüber der Prüfungsleitung die Benennung des Rich-
teranwärters ausführlich zu begründen, insbesondere sind 
die in den letzten 7 Jahren selbständig ausgebildeten und 
geführten Deutsch- Kurzhaar zu benennen.

Von den Klubs vorgeschlagene Anwärter die bisher keinen 
Deutsch-Kurzhaar ausgebildet und geführt haben, können 
nicht als Anwärter zugelassen werden.

Pro Richtergruppe bei den Prüfungen IKP/Kleemann kann 
nur ein Richteranwärter zugeordnet werden. Der Richteran-

 Antrag der Prüfungskommission



232 Kurzhaar Blätter 01.2025 www.dk-verband.de

V
ER

BA
N

D
SN

A
C

H
R

IC
H

TE
N

22

K
LU

BN
A

C
H

R
IC

H
TE

N

www.dk-verband.de Kurzhaar Blätter 01.2025

wärter hat bei der Beurteilung der Leistungen und bei der 
Vergabe von Leistungsziffern kein Mitspracherecht. Der 
Richteranwärter IKP/Kleemann hat innerhalb von 8 Tagen 
dem Richterobmann einen schriftlichen Richterbericht vor-
zulegen, den dieser zu beurteilen und an den Prüfungsleiter 
zu senden hat. Es ist dem Richterobmann überlassen die-
sen schriftlichen Anwärterbericht als offiziellen Richterbe-
richt der Richtergruppe im Sinne der Berichtserstattung zu 
verwenden. Für die Beurteilung des Richteranwärters IKP/
Kleemann ist der entsprechende Bewertungsbogen des 
JGHV zu verwenden. Die Vorgaben der Verbandsrichterord-
nung des JGHV für Richteranwärter gelten entsprechend. 
Richteranwärter IKP/Kleemann können nach dreimaliger 
Anwärterschaft (die Teilnahme an mindestens einer Klee-
mannprüfung ist zwingend) auf zukünftigen Prüfungen 
(IKP/Kleemann) als Richter gemeldet und zugelassen wer-
den. Für Richteranwärter die in der Zeit ihrer Anwärterschaft 
einen Hund erfolgreich auf IKP oder Kleemann geführt ha-
ben, verkürzt sich die dreimalige Anwärterschaft um eine 
Prüfungsteilnahme je nach Prüfung, die der Hund erfolg-

reich bestanden hat. Die Richteranwärterschaft erlischt, 
wenn innerhalb von 5 Jahren die Anwärterschaften nicht 
erfüllt sind. 
Den Richteranwärter IKP/Kleemann sind die Auslagen von 
dem Verein der ihn benannt hat, zu erstatten.

Begründung:
Auf den letzten großen Deutsch-Kurzhaar Prüfungen wurden 
von verschiedenen Vereinen junge Richter benannt, die nicht 
den Auswahlkriterien der Ordnungen IKP und Kleemann ent-
sprachen. Von den Vereinen wurde geltend gemacht, dass 
bei vielen jungen Verbandrichtern der Wunsch bestand auf 
den großen Prüfungen zu richten, sie aber nicht immer die 
Möglichkeit haben, eigene Hunde auf diesen Prüfungen 
zu führen um damit den Nachweis von Erfahrungen zu 
erbringen. Es muss Ziel des Deutsch-Kurzhaar Verbandes 
sein, junge engagierte Verbandsrichter auch an Aufgaben 
zu großen Prüfungen des DK-Verbandes heran zu führen 
um langfristig die Qualität weiterhin dieser Prüfungen zu 
gewährleisten.

  R I C H T I G S T E L LU N G

In der letzten Ausgabe 4/2024 der Kurzhaarblätter sind leider bei der Berichterstattung 
der Kleemann Zuchtausleseprüfung in den Richterberichten Fehler unterlaufen:

Bei dem Rüden Gruppe 25, PNr. 4 „ Ceno ut Beithen“ ist in der Formwertung ein SG 
abgedruckt worden, er erreicht aber den Formwert V

Bei diesen beiden Hunden der Gruppe 23 Wurden die Bilder vertauscht. 
Anhängend nun die Berichtigung.

PNr.: 100 Mona vom Thüringer Zipfel 0376/18, 
Führer: Herbert Heilmann, 97456 Dittelbrunn,  
Fw: SG, nicht bestanden

PNr.: 81 Yuky vom Nonnenhaus 0763/21, 
Führer: Herbert Heilmann, 97456 Dittelbrunn, 
Fw: V, KS, bestanden 

23
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Rassehundespezialausstellung 
oder Zuchtschau?

Unsere Klubs richten regelmäßig Zuchtschauen oder auch 
Rassehundespezialausstellungen aus. Was ist der Unterschied 
und was ist zu beachten?

Für Zuchtschauen gelten die Bestimmungen der Zuchtschau-
ordnung des DK-Verbandes.
Die Klasseneinteilung unterscheidet zwischen Rüden und Hün-
dinnen, es kann in der Jugendklasse (bis 18 Monate) und in der 
Altersklasse (ab 15 Monate) angemeldet werden.
In der Regel sind auf Zuchtschauen drei Richter tätig, die ge-
meinsam richten. Einer dieser Richter soll Spezialzuchtrichter 
gemäß der Richterordnung des VDH sein.
In der Jugendklasse bei einer Zuchtschau ist die höchste Be-
wertung eines Hundes ein „Sehr gut“ (SG), in der Altersklasse 
ein „Vorzüglich“ (V).
Platziert werden die Hunde innerhalb ihrer Formwertnoten, z.B. 
V1, V2, SG1, SG2, SG3,…
Die Bewertung erfolgt öffentlich, die Richter haben von Anfang 
an Einblick in den Katalog mit Namen des Hundes, der Abstam-
mung, Eigentümer, Züchter, usw.   
Jeder Hund bekommt einen Eintrag in die Ahnentafel mit dem 
Prädikat und eine Urkunde. Bei einer Zuchtschau innerhalb des 
DK-Verbandes sind Bewertungen möglich, die international un-
üblich sind, wie z.B. „nicht genügend“.
Sehr junge Hunde, die noch nicht die Schulterhöhe wie erwach-
sene Hunde aufweisen, können zuchtzulassende Beurteilun-
gen wie den Formwert „SG“ erhalten, wenn sie ein adultes Ge-
biss aufweisen, was meistens im Alter von sechs bis sieben 
Monaten der Fall ist.

Wird eine Rassehundespezialausstellung, ggf. sogar als Lan-
dessiegerausstellung ausgerichtet, gilt die Ausstellungsord-
nung des Verbandes für das deutsche Hundewesen (VDH).
Klasseneinteilungen für Rüden und Hündinnen jeweils:

• Jüngstenklasse 6-9 Monate
• Jugendklasse 9-18 Monate
• Zwischenklasse 15-24 Monate
• Offene Klasse ab 15 Monate
• Gebrauchshundeklasse ab 15 Monate mit 
   FCI-Gebrauchshundzertifikat
• Championklasse ab 15 Monate mit erforderlichem Titel
• Veteranenklasse ab 8 Jahre

In der Jüngstenklasse sind die Bewertungen vielversprechend 
(vv), versprechend (vsp) und wenig versprechend (wv) möglich.
Ab der Jugendklasse können folgende Bewertungen vergeben 
werden:
Vorzüglich (V), sehr gut (SG), gut (G), genügend (GN), disqua-
lifiziert (disq). 
Platziert werden die besten vier Hunde nach der Zahlenreihe, 
wie z.B. V1, V2, SG3, SG4.

Grundsätzlich ist bei Rassehundespezialausstellungen und 
bei allen Siegerschauen sowie CACIB-Schauen immer nur ein 
Spezialzuchtrichter (oder Allgemeinrichter bzw. Gruppenrich-
ter) im Ring tätig, der alleine entscheidet.
Richter bekommen für die Bewertungen nur die Auflistung der 
Startnummern mit Klasseneinteilungen vorgelegt. Einblicke in 
den Katalog bekommt ein Richter hier immer erst nach voll-
ständig abgeschlossener Bewertung.
Hunde, die in ihren Klassen mit „V1“ bewertet wurden, bekom-
men Anwartschaften auf den Titel „Deutscher Champion VDH“ 
oder „Deutscher Jugendchampion VDH“ oder „Deutscher Ve-
teranen Champion VDH“. 
Der beste Rüde und die beste Hündin für das CAC (Certificat 
d‘Aptitude au Championnat -Anwartschaft auf den nationalen 
Champion) werden dadurch ermittelt, dass die V1-Hunde der 
Altersklassen gegeneinander laufen.
Der beste Hund der Schau bekommt das „BOB“ (Best Of 
Breed), das beste Gegengeschlecht das „BOS“ (Best of Op-
posite Sex).
Bei Landessiegerschauen bekommen der beste Rüde aus der 
Jugendklasse und die beste Hündin aus der Jugendklasse, 
sofern diese mit einem „V1“ bewertet wurden, jeweils den Titel 
„Landesjugendsieger“ zugesprochen. Ein „SG1“ kann diesen 
Titel nicht bekommen.

„Landessieger“ werden der Rüde und die Hündin, denen das 
„CAC“ zuerkannt wurde.

Die Bewertungen auf Rassehundespezialausstellungen wer-
den dem Aussteller schriftlich am Ende der Veranstaltung 
übergeben. Die Platzierungen mit Formwertnoten werden auf 
einer Tafel im Ring mitgeteilt.
Allerdings ist es zur Gewohnheit geworden, dass der Richter 
oder die Richterin die Bewertung offen wiedergibt und zusätz-
lich den Bericht diktiert. 

Ergebnisse auf Rassehundespezialausstellungen, die von DK-
Klubs ausgerichtet wurden, finden Anerkennung für die Zucht-
zulassung vom DK-Verband, wenn auf dem Bewertungsblatt 
die Augenfarbe und die Widerristhöhe eingetragen sind.
Für die Zulassung zur Dr. Kleemann-Zuchtausleseprüfung ist 
zusätzlich die Mindestanforderung ein „SG“ ab einem Alter von 
15 Monaten.

Grundsätzlich besteht keine Beschränkung zur Teilnahme an 
solchen Veranstaltungen. Jeder kann seinen Hund, sooft er 
möchte, zu diesen Veranstaltungen anmelden.

Dietrich Hollmann  
12.02.2024 

Klub Deutsch Kurzhaar Südbaden
Rückblick auf 2024 

Das Jahr 2024 war ein eher durch-
wachsenes Jahr mit schönen Momen-
ten aber auch Tiefpunkten in unserem 
Klub. Ein Teil unserer Vorstandschaft 
war gesundheitlich teilweise sehr an-

geschlagen. Gott sei Dank waren am 
Jahresende alle wieder auf den Beinen. 
Ein Höhepunkt war unsere Zucht-
schau, die traditionell am Vatertag 
bei traumhaften Wetter stattfand. Auf 

dem Gelände des Reitvereins Meißen-
heim waren wunderschöne Hunde 
aus allen Altersklassen angetreten. 
Als Richter konnten wir Andreas 
Thomschke gewinnen, Mitrichter wa-
ren Helmut Klotz und Jeanine Bandel. 
Sechs Rüden und zwei Hündinnen in 
der Jugendklasse wurden mit der 
Formwertnote SG bewertet. 
Bester Jugendklasse Rüden: Carlo 
DK vom Habichtshof geführt von Sieg-
fried Hofstetter (SG1) 
Beste Jugendklasse Hündinnen:  
Blair vom Silberbuckel geführt von 
Alex Wyns (SG1). 
In der Altersklasse Rüden erhielt ein 
Rüde vorzüglich und ein weiterer SG. 
Bei den Hündinnen wurden zwei Hün-
dinnen mit vorzüglich bewertet.
Bester Rüde Altersklasse: Yasko Waid-
manns geführt von Dr. Dirk Maas (V1)
Beste Hündin Altersklasse: Ylvi 
Waidmanns geführt von Annemone 
Schink (V1).
 
Anlässlich dieser Veranstaltungen 
durften wir auch unserem langjähri-
gen und überaus geschätzten Zucht-
wart Helmut Klotz nachträglich ganz 
herzlich zu seinem 85. Geburtstag 
gratulieren. Helmut hatte die Zucht-
schau wie jedes Jahr bestens vor-
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bereitet. Dank unseres eingespielten 
Ringteams, Ralf Nückles und Kirsti 
Haverl verlief die Zuchtschau wie am 
Schnürchen. Anschließend konnten 
sich alle sehr zufriedenen Teilnehmer 
und Gäste am Grillbuffet gütlich tun.

An einem unserer Übungstage zur 
SOLMS hatten wir auch wieder ein 
gemütliches Zusammensein mit 
Speis und Trank, an denen unsere 
Mitglieder herzlich eingeladen waren. 
Auch unsere Solms / AZP 2024 verlief 
- abgesehen von ein paar Unannehm-
lichkeiten – positiv; wie aus dem fol-
genden Bericht unseres Suchenleiters 
zu entnehmen ist:

….. „Am 15. September 2024 veran-
staltete der südbadische Kurzhaar-

klub seine diesjährige Solms / AZP 
in den Revieren um Rheinhausen. 
Wie es bei unserem Kurzhaarklub 
im Dreiländereck Tradition ist trafen 
sich wieder einmal Führer, Richter 
und Prüfungsleitung aus drei Na-
tionen (Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz).  Es waren 12 Ge-
spanne gemeldet, erschienen sind 
jedoch nur acht was einige kritische 
Anmerkungen der Prüfungsleitung 
nach sich zog.  Die drei Revierfüh-
rer in Person von Siegfried Hofstet-
ter, Thomas Hofstetter und Birgitta 
Krause-Hofstetter versuchten den 
Führern so viel als möglich Chancen 
zu geben um die Hunde an Wild zu 
bringen und um die Prüfung erfolg-
reich absolvieren zu können. Die 
Aufsicht am Wasser in den Tauber-

gießen hatte Helmut Klotz. Ebenfalls 
am Wasser gab es einen Umtrunk 
mit Imbiss welcher von unserer Prä-
sidentin Jeanine Bandel und ihrer 
Mutter Ingeborg Bandel organisiert 
wurde. Fünf Hunde haben mit einem 
1. Preis und ein Hund mit einem 2. 
Preis bestanden, zwei Hunde haben 
die Prüfung leider nicht geschafft. 
Suchensieger war Ghost vom Silber-
wald (DK) geführt von Siegfried Hof-
stetter. Nach der Preisvergabe wurde 
noch einige Zeit gefachsimpelt bevor 
man sich wieder auf den teilweise 
langen Heimweg machte, Ralf Nück-
les, Suchenleiter DK Baden-Süd“. 

Abschluss unseres Prüfungsjahres 
war die VGP, an der zwei Hunde mit 
ersten Preis bestanden haben.
Wie einige von Ihnen an der Kleemann 
erfahren haben, war unser Klub nicht 
mit einem Gespann vertreten. Unser 
absoluter Favorit und Ausnahmerüde 
(V1, Suchensieger auf Derby, SOLMS 
und VGP mit mehreren 4h) der Familie 
Hofstetter „Vitus Lystlunds, 0572/21“ 
ist bei einer Übung am Wasser zur 
Vorbereitung auf die Kleemann ver-
schwunden und bis heute nicht wie-
der aufgetaucht. Trotz aller erdenk-
licher Suchmeldungen gibt es keine 
konkrete Spur von ihm. Schlimm sind 
die immer wieder aufkommenden 
Falschmeldungen, die erst neue Hoff-
nung wecken und dann doch wieder 
im Sande verlaufen. Das belastet die 
Familien Hofstetter sehr. Falls irgend-
jemand eine Spur von Vitus erhält, ist 
Birgitta Kraus-Hofstetter für jede In-
formation dankbar.

Nach dieser wirklich traurigen Nach-
richt noch etwas Positives zum Ab-
schluss. Unser Ehrenpräsident Hel-
mut Jäckle lässt alle, die ihn kennen, 
ganz herzlich grüßen. Abgesehen 
von ein paar altersbedingten, kör-
perlichen Wehwehchen, ist er immer 
geistreich und hat vor allem seinen 
Humor und seine lustigen Sprüche 
nicht verloren.
Wir hoffen, dass das Jahr 2025 bes-
ser verläuft und keine bösen Überra-
schungen mit sich bringt.

Jeanine Bandel 
Im Namen der Vorstandschaft 

DK Südbaden

Birgitta mit Vitus.

DK Hubertus Hannover e. V.
Lautatio für Prof. Herbert Lemmer 

Heute wollen wir unserem Ehrenmitglied Prof. Herbert 
Lemmer nachträglich zu seinem 81. Geburtstag gratu-
lieren. 

Einem Mann, dessen Leben tief mit der Jagd und der Zucht 
von Deutsch-Kurzhaar-Hunden verwoben ist. Der durch uner-
müdliches Engagement, Leidenschaft und Fachwissen über 
Jahrzehnte hinweg die Welt der Jagdhunde geprägt hat.
Schon in seiner Kindheit begann er mit der Jagd und fand 
schon früh eine besondere Beziehung zu den Hunden, die 
ihn auf diesem Weg begleiteten. Im Laufe seines Lebens 
führte Prof. Herbert Lemmer unzählige Hunde auf Prüfun-
gen – sowohl national, als auch international. Ob bei der 
Dr. Kleemann-Zuchtauslese oder der IKP sowie Field Trail, 
seine Hunde beeindruckten nicht nur durch ihre Leistungs-
fähigkeit, sondern auch durch die außergewöhnliche Aus-
bildung, die sie unter seiner Hand erfuhren.
Aber nicht nur als Züchter des Zwingers aus den Allerwiesen 
und Hundeführer, meist führte er 3 bis 4 Hunde gleichzeitig, 
hat Prof. Herbert Lemmer Spuren hinterlassen – auch als 
langjähriger Vorsitzender (über zwei Dekaden) für unseren 
DK Hubertus Hannover e.V. Für seine Verdienste in dieser 
Rolle wurde er später zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Zudem führte er neun Jahre lang als Präsident den Deutsch-
Kurzhaar-Verband und den Weltverband Deutsch-Kurzhaar, 
wobei er stets ein Ziel verfolgte: die Förderung der Zucht 
und Ausbildung von Jagdhunden und bewies dabei stets ein 
außergewöhnliches Gespür für diese beeindruckende Rasse.

Es ist selten, dass eine Persönlichkeit so viele Facetten ver-
eint – die Liebe zur Jagd, das Engagement für die Jagdge-
brauchshundearbeit, das Streben nach besonderer Qualität 
und Leistung in der Zucht und die Verantwortung als Vorsit-
zender. Prof. Herbert Lemmer hat es verstanden, all diese 
Aufgaben mit Hingabe und Passion zu erfüllen. Dabei war 
er stets ein Vorbild für viele.
Heute blicken wir auf 81 Jahre zurück, die nicht nur von 
Erfolg und Anerkennung geprägt sind, sondern auch von 
der tiefen Liebe zu den Hunden und der Jagd. Prof. Herbert 
Lemmer, Du hast nicht nur unseren Verein und die Jagdwelt 
bereichert, sondern auch bei jedem, der das Glück hatte, 
mit Dir zusammenzuarbeiten, einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen.
Wir gratulieren Dir nachträglich herzlichst zu Deinem Ge-
burtstag. Möge Deine Leidenschaft für die Jagd und die 
Hunde Dich weiterhin begleiten und Dir noch viele erfüllte 
Jahre bescheren.

Michael Heinze
1. Vorsitzender des DK

 Hubertus Hannover e.V.
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Kurzhaarklub Artland-Emsland e.V.
Zuchtschau: Ergebnisse 2024 und Ausblick auf 2025

Im Herzen des Kalkrieser Bergs findet seit vielen Jahren 
unsere Zuchtschau statt. Am 16. Juni 2024 folgten 56 Ge-
spanne der Einladung auf den Hof Groß-Klußmann. Musi-
kalische Untermalung durch die Engteraner Jagdhornbläser 
und die Horngemeinschaft 91 aus Osnabrück, Nützliches und 
Jagdliches von Heiko Jürgens, „Hundewelt vom Grahl“, Tina 
Wommelsdorf mit „Reingedackelt“, und die Fa. Hunde-Navi, 
bekannt für Sauenschutzwesten höchster Qualität, sorgten 
für ein abwechslungsreiches Rahmenprogamm. Als Fotogra-
fin für die Veranstaltung konnten wir Frau Eva Rotter gewin-
nen. Sie fing nicht nur die Szenen und die Atmosphäre auf der 
Zuchtschau fotografisch ein, sondern bot auch Einzelbilder 
von Hunden an. 
Als erfahrene Spezialzucht- und Formwertrichter konnten wir 
für 2024 Marion Bertling, Hans-Heinrich Jaacks, Hans-Jürgen 
Machetanz, Dr. Andrea Melcheier und Ferdinand Schlattmann 
gewinnen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns beim 

JOSERA Züchterservice, der uns 2024 durch ein großzügiges 
Sponsoring unterstützt hat und uns auch in 2025 großzügig 
zur Seite stehen wird. Herzlichen Dank.

In ein paar Wochen, am 15. Juni 2025 ist es wieder soweit. 
Unsere nächste große Zuchtschau findet traditionell wieder 
auf dem Hof Groß-Klußmann in Kalkriese statt. 
Wir wünschen uns, wie im letzten Jahr eine große Anzahl von 
Gespannen begrüßen zu können. Denn auch die Zuchtschau 
ist eine wichtige Prüfung, die Aufschluss gibt über die züch-
terischen Leistungen unserer vereinsinternen Züchter aber 
auch Züchtern aus anderen Vereinen. Neben den Ergebnissen 
der zuchtrelevanten Anlage- und Leistungsprüfungen ist die 
Bewertung auf der Zuchtschau ein wichtiges Kriterium für die 
Auswahl der Zuchthunde. 
Wie auch in den vergangenen Jahren erwarten Hund und 
Halter zwei Ringe in denen von erfahrenen Richtern gerich-
tet wird. Eine angenehme Atmosphäre schaffen Kuppelzelte 
an den Ringen unter denen man sich bequem vor der Sonne, 
manchmal leider auch vor Regen, schützen kann. So können 
bei kühlen Getränken unsere herrlichen Deutsch Kurzhaar 
begutachtet und mit Gleichgesinnten gefachsimpelt werden. 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder ein breites Angebot 
rund um den Jagdhundebedarf begrüßen können. Selbstver-
ständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. 
Nennungen zur Zuchtschau bitte bis zum 01. Juni 2025 per 
Mail an nennungen@dkartlandemsland.de

QR Code zur Internetseite: 
Wir freuen uns auf Euch!

Hundearbeit hält Jung!
Der Fränkische Verein Deutsch-Kurzhaar e.V. konnte zwei Jubilaren 

zu ihren Geburtstagen Glückwünsche übermitteln.

Unser Mitglied Eduard Jahn 
konnte seinen 85. Geburts-
tag im Kreise seiner Familie 
und Freunde feiern. Er ist seit 
vielen Jahren mit dem DK 
Franken verbunden und hat 
noch im hohen Alter seine 
Verbandsrichtereigenschaft 
erlangt. Er ist nach wie vor 
„einsatzbereit“ und gerne bei 
den Prüfungen und in geselli-
ger Runde dabei. 

Unser Mitglied Hans Schwenk 
durfte seinen 95. Geburtstag 
feiern. Er ist das älteste Mitglied 
des fränkischen Vereins und 
war sichtlich gerührt, als er sein 
Präsent von einem Deutsch-
Kurzhaar übergeben bekom-
men hat. Sofort wurde über 
alte Zeiten erzählt. Er hat noch 
erlebt, dass bei der Internatio-
nalen Kurzhaar-Prüfung Wild 
erlegt werden musste. Es ist 
immer wieder interessant, den 
Führern, die diese Prüfungen noch so erlebt haben, zuzuhören!

Wir wünschen den beiden Jubilaren weiterhin viel Gesundheit und schöne Erlebnisse. 
Vielen Dank für die Treue und Verbundenheit zum Fränkischen Verein Deutsch-Kurzhaar e.V.

Die Vorstandschaft des DK Franken e.V.
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 Nr.	 Name	 ZB-Nr.	 HD	 OCD
10096 	Gordo von der Tannenburg 	 1251/22 	 A2	 frei
10097 	Fine vom Heilsbruckerhof 	 0422/23 	 A2	 frei
10098 	Bruno vom Silberbuckel 	 0904/23 	 A1	 frei
10099 	Bosco vom Tierbach 	 1213/23 	 B1	 frei
10100 	Laika vom Nordhof 	 0228/23 	 A1	 frei
10101 	Universo du Casaquin 	 LOF7BR.AL.118230 	 A2	 frei
10102 	Zobel vom Möhlhorst 	 1118/21 	 A2	 ----
10103 	Holly vom Steirerengel 	 1693/21 	 A2	 frei
10104 	Joke vom Sophiental 	 0886/23 	 A2	 frei
10105 	Jack vom Hirschenacker 	 0775/23 	 A2	 frei
10106 	Alfons Engel von Locs 	 1642/22 	 A2	 frei
10107 	Guste vom Isenseer Kajedeich 	 0804/23 	 A1	 frei
10108 	Wilde vom Pittental 	 0905/22 	 A2	 frei
10109 Bonna vom Dyxmannshof 	 0819/23 	 B1	 frei
10110 Ferrero vom Herrngarten 	 0810/22 	 A2 	 frei
10111 Apollo vom Lechtinger Esch 	 1229/23 	 A2	 frei
10112 Bastel vom Dyxmannshof 	 0817/23 	 B1	 frei
10113 Baju vom Dyxmannshof 	 0816/23 	 A2 	 frei
10114 A-Quint Pont Luty 	 CLP/KO86609 	 A1	 frei
10115 Ajax von der Lärchenlaube 	 0207/24 	 B1	 frei
10116 Andra von der Lärchenlaube 	 0216/24 	 A2	 frei
10117 Zion Waidmanns 	 0701/23 	 A2	 frei

HD-Listen
10118 Grandel vom Vinnenberg 	 0078/24 	 A2	 frei
10119 Cleo vom Barghook 	 0606/22 	 A2	 frei
10120 Cleopatra vom Zarensee 	 0196/24 	 A2	 frei
10121 Jack vom Schätzeberg 	 0677/23 	 A2	 frei
10122 Johanna vom Sophiental 	 0885/23 	 B2	 frei
10123 Dorka II de Valcreole 	 LOE2502578 	 A2	 ----
10124 Amira vom Rauhen Gehau 	 0966/23 	 A1	 frei
10125 Hummel vom Goldberg 	 0628/22 	 A2	 frei
10126 Bailey vom Grünbacher Juchee 	 0241/24 	 A2	 frei
10127 Prada vom Canuck 	 0368/23 	 A2	 frei
10128 Du Mont vom Gründer Eck 	 0088/24 	 A2	 frei
10129 Ylvo vom Upstalsboom 	 1829/21 	 A2	 frei
10130 Bruno vom Schradenwald 	 0251/23 	 A2	 frei
10131 Alwin vom Wassersteinhof 	 0064/24 	 A2	 frei
10132 Bella z Laukovho Dvora 	 CLP/KO/84997/22 	 B1	 frei
10133 Bristle vom Mountain View 	 0298/20 	 A2	  frei
10134 Emmi vom Gründer Eck 	 0314/24 	 A2	 frei
10135 Clover Rusty Guns Kennel 	 1304/22 	 A2	  frei
10136 Ertl vom Gründer Eck 	 0309/24 	 A2	  frei

Nachtrag: jetzt OCD beurteilt
7944 	 Kevi-Lator Fokos 	 MET.Rsznv. 206/15 		  frei

„Norberg-Winkel“ 
Abschätzung Schweregrad 
bei Hüftgelenksdysplasie

Gelb: minimaler Grenzwert 
           für HD-Freiheit
Blau: tatsächlicher Winkel
Blauer Kreis: Oberschenkelkopf

Hunde die mit A (A1, A2) und mit B (B1, B2) beurteilt sind, 
werden zur Zucht zugelassen. Hunde die mit C (C1, C2) 
oder schlechter (D oder E) beurteilt sind werden zur 
Zucht nicht zugelassen. Für eine sichere und korrekte Be-
urteilung der Hüftgelenke ist ein korrekt gelagerter Hund 
und eine gute Rötgenbildqualität absolut Voraussetzung:
A (A1 + A2) = kein Hinweis für HD, HD frei, Fermurkopf 
und Azetabulum sind kongruent, kraniolateraler Azeta-
bulumrand scharf – läuft abgerundet aus, enger und 
gleichmäßiger Gelenkspalt.
B (B1 + B2) = fast normale Hüftgelenke, Übergangs-
form, geringgr. Inkongruenz zw. Kopf und Azetabulum 
bei einem Norbergwinkel von 105°, oder Winkel ist et-
was kleiner als 105°, aber FKZ med. des dorsalen Aze-
tabulumrandes und Kopf Azetabulum sind kongruent.

C (C1 + C2) = leichte HD, Fermurkopf und Azetabulum 
sind inkongruent / Norbergwinkel etwa 100°, Kraniola-
teraler Azetabulumrand geringgr. abgeflacht, Unschär-
fen oder geringgradig osteoarthrotische Veränderung 
können vorhanden sein.
D (D1 + D2) = mittlere HD, deutliche Inkongruenz zwi-
schen Fermurkopf und Azetabulum mit Subluxation, 
Winkel nach Norberg größer als 90°, Abfalchung des 
kraniolateralen Azetabulumrandes, osteoarthrotische 
Merkmale.
E (E1 + E2) = schwere HD, auffällige dysplastische Ver-
änderung, Luxation, deutliche Subluxation, deutliche 
Abflachung des kranialen Azetabulumrandes. Defor-
mierung des Fermurkopfes, andere osteoarthrotische 
Merkmale.

HD-/OCD-Gutachter: Dr. Wolfram Lemmer, Bogenweg 10, 35085 Ebsdorfergrund, Tel. 06424-6755, Fax: 06424-5898

Erläuterungen zur HD-Einstufung

Volksbank Mittelhessen IBAN: DE42 5139 0000 0036 0645 01 BIC: VBMHDE5F  –  HD-Formulare unter www.dk-verband.de

 Nr.	 Name	 ZB-Nr.	 HD	 OCD

Argentinien: Club de la Rep. Argentina, Gabriel 
Müller, Müller Las Heras 2852 1663 San Miguel 
Buenos Aires ARGENTINIEN , Mobil/Whatsapp 
(00)54911 5183 3133, E-Mail gsmueller@gmail.com	
Australien: Australien GSP-Club of Vic , Peter Allen
Allen P.O. Box 207 Cranbourne Vic 3977 AUSTRALIEN
Tel. 0409 830 146, E-Mail : buster3151@hitmail.com
Belgien: Club Belge du Braque Alemand, Martin 
Martens, Taunusweg 49b, B-3740 Bilzen, BELGIEN, 
E-Mail: mmartens@heijmans.de
Bulgarien: National Club Kurzhaar Bulgaria, Va-
lentin Iliev, Georg Papazov str. N17, Yambol-8600 
BULGARIEN, E-Mail office.nkk@gmail.com
CanAm: Vereinigter CanAm Deutsch Kurzhaar Klub, 
Mario Polsinelli, 100 Creekwood Drive, Lake Orion,
Michigan USA 48362, Tel. 810 459 5667,
E-Mail mariopolsinelli71@gmail.com
CDKA: Continental Deutsch-Kurzhaar Association, 
Vanita Bellanca Skinner, 801 Joann Road, Pierre, 
SD 57501, USA E-Mail derkurzhaar@live.com
DKGNA: Deutsch Kurzhaar Group North America, 
Mark Peasley, 1020 Drake, Ct.San Carlos, CA 
94070, Tel. 408 234 4507
E-Mail: markpeasley@yahoo.com
Dänemark: Niels Erik Kromann Østerhovedvej 1, 
7323 Give, DÄNEMARK Tel. 0045 / 40361861, 
E-Mail: formand@korthaarklubben.dk

Deutschland: Rudolf Fisch, Pfarrer-Raab-Str. 7, 
94447 Plattling, Tel.: 09931/9295599, 
E-Mail: fisch@dk-verband.de
England: Klub Kurzhaar Großbritannien. Jon Roberts, 
Secretary: Miss Shelley Fisher, 43 Hortham Lane, 
Almondsbury, Bristol, BS32 4 JJ, 
E-Mail: shelley.fisher@hotmail.co.uk
Finnland: Saksanseisojakerho ry Vorstehhundklub 
Finnland, Vesa Nummi, Nummi Lindö 44b, 10520 
Tenala, FINNLAND, jreimari@hotmail.com, 
Tel. +358 40 580 5963, E-Mail jreimari@
hotmail.com 
Frankreich: Club Francais du Braque Allemand, 
Alain Commergna; 10 Bournazeau; 23000 Saint 
Fiel FRANKREICH; Tel. 0033 / 685529707
Griechenland: Klub Kurzhaar Griechenland, 
Omilos Germanikou Kontotrixou Deikti Ellados. 
Platonos 37, TK 56224, Evosmos - Thessaloniki, 
Telefon + Fax 0030-2310 773430 E-Mail: kurz-
haar@otenet.gr 
Italien: Kurzhaar-Clubs d'Italia, Giancarlo Passini, 
Via Fioresi, 9 - IT-40133 Bologna, ITALIEN, Tel.: 0039 
051 – 566429, E-Mail: giancapassini@gmail.com

Schweden: Schwedischer Vorstehhundklub, 
Rolf Grönstedt Ensta 3 17893 Drottningholm 
SCHWEDEN E-Mail rolf.gronstedt@telia.com
Schweiz: Schweizerischer Vorstehhund Club, Barbara 
Hulsbergen, Ruppenhalde 4, CH-9450 Altstätten, Mobil: 
+41 79 629 50 13, Mail: barbara@hulsbergen.com
Serbien: Kurzhaar Klub Serbien UB, Zoran Mar-
kovic, UI. Kralja Petra 1 br. 10., YU-14210 Ub, Tel. 
014-41-804 z.r. 43910-678-2-10719, E-Mail: lovack-
oudruzenjeub@gmail.com
Slowakei: Klub Kurzhaar Slowakei, Dipl.Ing. Jozef 
Jursa, Valasská 11, 81104 Bratislava, SLOWAKEI, 
E-mail: jursa.jozef@gmail.com
Slowenien: Klub Kurzhaar Slowenien, Vilko Turk, 
Lovrenc na Dr. polju 66A, 2324 Lovrenc, Tel.: 02 
790 1731, E-Mail: turk.vilko@gmail.com
Spanien: Club Español del Braco Alemán (C.E.B.A.),
Teléfono: +34 622 574 099; Email: info@club-
bracoaleman.es, Dirección Postal: Apartado de 
Correos Nº 45 - 12549 Betxí (Castellón)
President: Loli Torres López (General Director of 
C.E.B.A.), lolitorres.ceba@hotmail.com
Südafrika: DK Klub Südafrika, Dr. P. J. Viljoen 
(Slang) PO. Box 173, Montana Park 0129, SÜD-
AFRIKA, E-Mail: kostag@apex-leads.co.za
Tschechien: Klub chovatelů německých krátkosrstých 
ohařů Praha, Josef Novak, Krickova Str. 1368, 280 02 
Kolín V. Tel.: +420 607 814 014, E-Mail: josefnovak.kolin 
@seznam.cz
Klub krátkosrstý ohař ČR, z.s; 1. Vors. Mgr. Miroslav 
Drahota, Polní 48; 294 43 Čachovice; Tel.: +420 721 898 
155; E-mail: miroslavdrahota@seznam.cz
Ukraine: Ukrainian National Klub Deutsch Kurzhaar, 
Alexander Gapon, ul. Lysenko 33, UA-61020 Char-
kow, UKRAINE, E-Mail: alexandergapon@ukr.net
Klub Kurzhaar Ukraine. Aleksandr Domashovets, 
Ostrogskogo Str. 39, ap. 48 UA-21001 vinnitsa 
UKRAINE, E-Mail: Alex745@mail.ru
Ungarn: Német Vizsla Klub Magyarország, Attila 
Babiczky, 2000 Szentendre, Barackos út 30, UN-
GARN, E-Mail: babiczky@t-online.hu
Német Vizlások Egyesülete, Peter Eppel, 7090 
Tamási Pf. 81, UNGARN, Mobil:0036 30 930 52 
73, E-Mail: office@nvehun.eu
Venezuela: Kurzhaar Club of Venezuela KCV, 
Adrián Barrios Gudiño, Maracaibo, Tel. 0058 414 
6310933, VENEZUELA, E-Mail: kurzhaar.club.
ven.@gmail.com
Zypern: Klub Kurzhaar Zypern, George Georgiou, 
4 Rodou-Straße, St. Domrtios 2363, Nikosia, ZY-
PERN, E-Mail: frigogel@hotmail.com

Korea: Korea Deutsch-Kurzhaar Club KDKC, Tae-
bin Park 14-37, Yeongcheon-gil, Jeungpyeong-
eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do, Re-
public of Korea, Mobil : +82 010-2810-0121, Fax : 
+82 043-213-9628, E-Mail: aws2817@gmail.com
Kroatien: Croatian club of German Shorthaired 
Pointers, mr.sc. Velimir Sruk A.Cesarca 1 10 370 Dugo 
Selo KROATIEN, E-Mail: velimirsruk@yahoo.com, 
Tel. ++ 385 1 2757 833, Fax ++ 385 1 2753 080
Neuseeland: Auckland Regions German Shorthaired 
Pointer Club Inc., Mrs. Gail Blankley, PO Box 21-351, 
Henderson Auckland, New Zealand, Tel./Fax.: 0064-9-
832-3734,  E-Mail: johngailblankley@xtra.co.nz
Niederlande: Kees Stroomer Vorsitzender, Jonker-
straat 1, 5384TJ Heesch; Tel. +31621814118 Nieder-
lande, E-Mail : voorzitter@nvdsk.nl 
Sekretär: Jos Bruins, E-Mail: secretaris@nvdsk.nl 
Nordamerika: NADKC North American Deutsch-
Kurzhaar Club, Timm Gudehus, 3559 W 700 N, 
Fairland, IN 46126 USA, Tel.: (+) 1 317-421-9245 
E-mail: president@nadkc.org
Norwegen: Kjell Larssen, Stensrudbakken 8, 
2009 Nordby, Tel. 0047 905 93 924 , 
E-Mail: k.larss1@online.no
Österreich: Österreichischer Kurzhaar Klub, Mf. 
KommRat Leopold Kovanda, Hugo Mischekstr. 5, 
A-2201 Gerasdorf/ Wien, Tel. +43(2246)2200, Fax 
+43(676)84148677, E-Mail transorte@kovanda.at

Polen: Klub Wyżłów Polski Związek Łowiecki, Miros 
Przemysław ul. Nowy Świat 35 00-029 Warszawa 
POLEN, E-Mail biuro@klubwyzlowpzl.pl
Portugal: Clube Portugues do Deutsch Kurzhaar, 
Luis Sousa, Rua do Picado Nr. 22, 2350-295 
RIACHOS, Torres Novas, PORTUGAL, Tel. 0035 
1969017365, E-Mail: cpdkportugal@gmail.com
Rumänien: Clubul National Caini de Aret C.N.C.A., 
Ciprian Todea - Moga, Targu Mures, Piatra de 
Moara str. no. 6 Mures, Romania, E-Mail: ciprian-
todea@gmail.com
Asociatia Pentru Caini Pontatori Din Romania, 
Dipl. Ing. Ewald Mergel,  315400 Lipova,Timisorii 
Str.9.b. Lkr. Arad RUMÄNIEN, E-Mail: ewaldmer-
gel@yahoo.com
Rußland: National Club Deutsch-Kurzhaar (NCP), 
Sergey Feofanovitsch, Krasnodar region, st. 
Kubanskaya Naberejnaya,4 350063 Krasnodar 
RUSSLAND, E-Mail uniceclub@rambler.ru
St. Petersburg Kurzhaar Club, Senenov Sergey 
61/3,Bol'shoy Prospekt, P.S St. Petersburg RUSS-
LAND, E-Mail anton1233@yandex.ru

Präsidium/Association Board
Präsident/President

Rudolf Fisch, Pfarrer-Raab-Str. 7, 94447 Plattling, 
Tel.: +49 (0)9931/9295599, E-Mail: fisch@dk-verband.de

Vizepräsidenten/Vicepresidents
Mf. KommRat Leopold Kovanda, Hugo Mischekstr. 5, A-2201 Gerasdorf/Wien 
Tel.: +43(2246)2200, Fax: +43(676)84148677,  E-Mail transporte@kovanda.at

Attila Babiczky, Körte köz 3, H-2000 Szentendre, E-Mail: babiczky@t-online.hu



Mitgliedsvereine
Althümmling: Hermann-Josef Schomakers, Im Timpen 21, 
26903 Surwold; Tel.: 0172 – 5631738 ; Fax: 04965 - 914183
E-Mail: hj.schomakers@dk-klub-althuemmling.org
Artland-Emsland: Thomas Boyer, In den Sandbergen 48, 
49808 Lingen; Tel.: 0170 4867 891; Fax: 0591/8009-4451, 
E-Mail: boyer@dkartlandemsland.de
Baden-Süd: Jeanine Bandel, Grießenstraße 18, 77694 
Kehl/Rhein; Tel.: 07853-532; Fax: 07853-996617, 
E-Mail: JBandel@t-online.de
Bayern: Walter Bott, Pfarrweg 31, 85354 Freising
Tel.: 08161/13365, E-Mail: bott.walter@web.de
Berlin: (Stammklub DK): Beate Dalitz, Am Anger 36, 
15711 Königs Wusterhausen, Tel.: 03375-290844, 
E-Mail: beate.dalitz@gmx.de; Geschäftsstelle: Anja Röh-
ling, Heilmannring 48, 13627 Berlin, Tel.: 030 - 3412894, 
E-Mail: mogli17@web.de 
Braunschweig: Armin Müller, Westerberg 17, 38173 
Sickte, Tel.: 05305 1853; Mobil 0171 9575246
E-Mail: müller@harzundheide.net
CanAm: Mario Polsinelli,100 Creekwood Drive, Lake 
Orion, Michigan USA 48362, Tel.: 810 459 5667,
E-Mail: mariopolsinelli71@gmail.com
Continental Deutsch-Kurzhaar Association (CDKA): 
Vanita Bellanca Skinner, 801 Joann Road, Pierre, 
SD 57501, USA Tel.: 605.222.7310, 
E-Mail: derkurzhaar@live.com
DKGNA: Mark Peasley, DKGNA Interimspräsident,
1020 Drake, Ct.San Carlos, CA 94070, Tel.: 408 234 4507
E-Mail: markpeasley@yahoo.com
Diepholzer Moorniederung: Dietrich Hollmann, 
Schillerstr. 6, 49453 Rehden, Tel.:(05446) 4115, 
Fax: (05446) 4116, mobil: 0171-7556513, 
E-Mail: dietrich.hollmann@t-online.de.de

Rheinland: Andrea Dürselen, Vanikumer Straße 64, 
41569 Rommerskirchen, Tel.: 0170 3433612,
E-Mail: Info@dk-rheinland.com
Saar: Wolfgang M. Casper, Gresaubacher Str. 51, 
66839 Schmelz, Tel.: 06887-92252; Fax: 03222 6862843; 
Mobil: 0171-8505445, E-Mail: W.M.Casper@t-online.de
Sachsen: Rainer Zetzsche, Talstraße 6, 04639 Ponitz
Tel.: 0152 07773333, E-Mail: r.zetzsche@web.de
Sachsen-Anhalt: Christian Schmidt, Köthener Str. 10, 
06388 Baasdorf, Tel.: 0177 3256262, 
E-Mail: glfbaasdorf@t-online.de
Schaumburg-Lippe: Mario Böttcher, Mindener Straße 
66A, 31547 Rehburg-Loccum, Tel.: 05766/943838; 
Mobil: 0172 538 5352, E-Mail: mb2004@gmx.de
Schleswig-Holstein: Hubertus Krieger, Kallesdamm 1a, 
24891 Struxdorf, Tel.: 0171 829 07 07, E-Mail: hubikri@
gmx.de - Geschäftsstelle: Joachim Perret, Zum Steinholz 2, 
24855 Bollingstedt, Tel.: 04625 - 7279, Mobil: 0171 - 20 86 
776, E-Mail: KK-SH-GF@gmx.de
Südwest: Andreas Thomschke, Ueberauer Str. 39, 
64354 Reinheim, Mobil: 0177 2899373, 
E-Mail: a.thomschke@web.de
Thüringen: Bernd Härter, Lange Str. 33, 99195 Schloß-
vippach, Tel.: 03 63 71/ 5 01 94; Mobil 0170 238 9664
E-Mail: bernd-haerter@gmx.net
Weser-Bremen: Heinz-Georg Wessels, Schäfers Garten 
5, 31535 Neustadt, Tel.: +49 50 32 91 63 46, Mail: info@
igwessels.de und 1.vorsitzender@dk-weser-bremen.de; 
Gesch.-St.: Dr. Bernd Stratmann, Am Vilser Holz 17
27305 Bruchhausen-Vilsen, Tel. +49 42 52 90 19 05, 
eMmail: bernd@adc-eu.com und geschaeftsstelle@dk-
weser-bremen.de
Weser-Ems: Willi Werner Immken, Parkstraße 18,
26169 Gehlenberg, Mobil 0171 3707113
E-Mail: immken@klubkurzhaar-Voran.com
Westfalen: Bernd Sakowski, Auf dem Hegekamp 13, 
59394 Nordkirchen, Tel.: 02596 - 603 
E-Mail: bernd.sakowski@web.de
Westküste: Frank Eschenbach, Röntgenstr. 29, 
25709 Marne, Tel.: 0176 22373906, 
E-Mail: frank.eschenbach@t-online.de
Württemberg: Ulrike Krause, Reichau 21, 
87737 Boos, Tel.: (0 83 33) 40 01; Mobil 0172 578 66 88,
E-Mail: vorstand@dk-wuerttemberg.de

Assoziiert 
Schweiz: Schweizerischer Vorstehhund-Club, Sektion 
der SKG, Präsident Barbara Hulsbergen, Ruppenhalde 4,
CH-9450 Altstätten, Mobil: +41 79 629 50 13, 
Mail: barbara@hulsbergen.com; 
www.vorstehhund-club.ch - Sekretariat: Ernst Kunz, 
Im Eichberg 19, D-79802 Dettinghofen, 
Tel.: +49 - 7742 - 854192, Mobil: +49 – 176 - 70256943

Auslands-Verbindungen 
Luxemburg: Centrale du chien de chasse asbl, 36,
rue d’Altrier, L-6239 COLBETTE, Tel. +352 621 705 246, 
E-mail : ccc@jagdhunde.lu, www.jagdhunde.lu

Franken: Ilona Inzelsberger 95473 Prebitz, 
Prebitz 7, Tel.: 0170 3220702, E-Mail: info@dk-franken.de 
Frankfurt: Reinhard Liebe, Loreleistraße 37, 65929 
Frankfurt, Tel.: 069-315577, Fax: 069-30065930, E-Mail: 
reinhard.liebe@t-online.de
Hamburg: Wilhelm Sohst, Am Dorfplatz 20 a, 24145 Kiel
Tel.: 0431/260 85 65; Fax 0431/260 85 66
E-Mail: steffen.sohst.kiel@gmail.com
Hannover: Michael Heinze, Hauptstr. 25, 
29352 Adelheidsdorf, Tel.: 05085-6663, 
E-Mail elektrotechnik.heinze@freenet.de
Havelland: André Deichgräber, Emstaler Hauptstr. 14, 
14797 Kloster Lehnin, OT Emstal, Tel. 0152/53911284 ,
E-Mail andre.deichgraeber@dk-havelland.de
Hohenlohe: Florian Geißler, Am kalten Gründlein 3, 
91599 Dentlein a. F., Telefon: 0151 15175911 , 
E-Mail: geisslerflorian@gmx.de
JVG Dreiländereck: Christiane Dimigen, Opsener Str. 1, 
59199 Bönen, Tel.: 0170 3269778 
E-Mail: dk@jgv-dreilaendereck.de
Kurhessen: Gerd Schad jun., Südstraße 4 – 6, 
36208 Wildeck, Tel.: 06626-922417, Fax: 06626-8432,
E-Mail: schad@dk-verband.de
Kurmainz: Ute Hurych, Morgenweide 15, 35578 Wetzlar
Tel.: 06441/211530, E-Mail: ute.hurych@t-online.de
Mainfranken: Fritzi Misch, Austr. 20, 90763 Fürth
Tel.: 0911 712525, E-Mail: dieter.misch@t-online.de
Mecklenburg–Vorpommern: René Sudau, Seeblick 6, 
19417 Hasenwinkel, Tel.: 0172 4011609, E-Mail: info@
kurzhaar-mv.de, www.kurzhaar-mv.de 
Mitteldeutschland-Anhalt: Frank Falley, Feldstr. 13, 
99707 Kyffhäuserland OT, Hachelbich; Tel.:0179/ 
4636516, 03632/757254, E-Mail: juttafrankfalley@gmx.de
Niederbayern: Rudolf Fisch, Pfarrer - Raab - Str. 7, 
94447 Plattling, Tel.: 0170/8167528, 
E-Mail: rud.fisch@t-online.de
Niederrhein: Ludger Krebs, Broicher Straße 18, 
53797 Lohmar, Tel.: 0171 4934026  
E-Mail: info@ingenieurbuero-krebs.de
Niedersachsen: Carsten Fritz, Augustastraße 21, 
32052 Herford, Tel.: 05221-994039, Mobil 0163-8713993,
E-Mail: carsten.fritz@schach.com
Nordamerika: Timm Gudehus, 3559 W 700 N, 
Fairland, IN 46126 USA; Tel.: (+) 1 317-421-9245 
E-mail: president@nadkc.org
Nordmark: Thomas Jareschewski, Ahrensböker Str. 1, 
23554 Lübeck, Tel.:0172 2119202, 
E-Mail: jareschewski@aol.com
Nordwest: Günter Wienöbst, Wiesenweg 2, 
26219 Bösel, Tel.: 04494/86123, Fax 04494/921906, Mo-
bil 0173/455650, E-Mail guenter.wienoebst@ewetel.net
Oberfranken: Marica Schumacher, Goethestr. 32, 
97514 Oberaurach; Mobil 0171 - 118 33 80, 
E-Mail: marica.schumacher@dk-silesia.de
Oderland: Anja Baumann, Wilhelm-Pieck Str. 11, 15324 
Ortwig; Tel.: 0172 1474628, E-Mail: sauwerder@gmx.de
Oberpfalz: Wilhelm Schutzeichel, Ödgarten 1, 
92548 Schwarzach, Tel. 09435/3181, Mobil 
0170/1129305, E-Mail: info@dk-oberpfalz.de
Ostfriesland: Jens Stahl, Marderweg 1, 26903 Surwold
Tel.: 0151 15369028, E-Mail: dk-ostfriesland@web.de
Peene-Recknitz: KKlaus Martens, Wilsen 9, 
18292 Wilsen, Tel.: 0160 8868391, 
E-Mail: martens@baumdienst-martens.de
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GESCHÄFTSFÜHRENDES PRÄSIDIUM

Präsident: 
Rudolf Fisch, Pfarrer-Raab-Str. 7, 
94447 Plattling, Tel.: 09931/9295599, 
E-Mail: fisch@dk-verband.de
Vizepräsident: 
Bernd Sakowski, Auf dem Hegekamp 13, 
59394 Nordkirchen, Tel.: 02596/603,
E-Mail: sakowski@dk-verband.de
Obmann für das Prüfungswesen: 
Andreas Thomschke
Ueberauerstrasse 39, 64354 Reinheim, 
Mobil: 0177 2899373, E-Mail: thomschke@dk-verband.de
Verbandszuchtwart: 
Gerd Schad, Südstraße 4–6, 36208 Wildeck, 
Tel.: 06626 922417, Fax 06626 8432, 
E-Mail: schad@dk-verband.de
Schatzmeisterin: 
Dörte Thomsen, Schulsteig 2, 
24969 Großenwiehe, Tel.: 04604 - 1663, 
E-Mail: thomsen@dk-verband.de
Zuchtbuchführerin:
Antje Engelbart-Schmidt, Heylstr. 2, 63571 Gelnhausen
Tel.: 06051/6426, 0174/4909161, 
E-Mail: Engelbart_Schmidt@dk-verband.de
Obmann für die Berichterstattung: Hans-Jürgen Meier
Lannerstr. 49, 55270 Ober Olm, Telefon 06136 / 89998 
Mobil 0179 / 693 4634,  E-Mail: meier@dk-verband.de
Beisitzer dem Obmann 
für das Prüfungswesen zugeordnet:
Hubertus Krieger, Kallesdamm 1a, 24891 Struxdorf
Tel.: 0171 829 07 07, E-Mail: krieger@dk-verband.de
Beisitzer dem Verbandszuchtwart zugeordnet:
Marcel Krenz, Dorfstrasse 50 a, 16833 Walchow
Tel.: 0174/3839351, E-Mail: krenz@dk-verband.de
Beisitzer Geschäftsführung zugeordnet:
Ilona Inzelsberger, Prebitz 7, D-95473 Prebitz
Tel.: +49-(0)9270 / 915990, Mobil: +49-(0)170 / 
3220702, E-Mail: inzelsberger@dk-verband.de
Zuchtbuchstelle: Anja Baumann, Wilhelm-Pieck-Str. 11, 
15324 Ortwig, Telefon 0172/1474628, 
E-Mail: zuchtbuchstelle@dk-verband.de
Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 
8.00 bis 13.00 Uhr; Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
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